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Ordnung für das Bachelor- und Master-
studium im Studiengang Volkswirt-

schaftslehre („international economics“) 
an der Universität Potsdam 

 
Vom 22. März 2006 

 
Der Fakultätsrat der Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Potsdam hat 
auf der Grundlage des § 74 Abs. 1 Nr. 1 des Bran-
denburgischen Hochschulgesetzes in der Fassung 
vom6. Juli 2004 (GVBl. I S. 394), geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 23. November 2005 
(GVBl. I S. 254), am 22. März 2006 folgende Ord-
nung für den Studiengang Volkswirtschaftslehre 
("international economics") erlassen1: 
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I. Allgemeiner Teil 
 
§ 1 Ziele des Studiums der Volkswirtschaftslehre  
 
(1) Das Studium der Volkswirtschaftslehre dient 
der Vermittlung und dem Erwerb wissenschaftlich 
fundierter fachlicher Kenntnisse insbesondere von 
wirtschaftlichen Theorien und Methoden sowie 
Fähigkeiten, durch die die Studierenden befähigt 
werden, verantwortliche Aufgaben und Positionen 
in Wirtschaft und Verwaltung sowie Politik und 
internationalen Organisationen zu übernehmen.  
 
(2) Die Studierenden sollen zugleich in ihren Stu-
dien die für sich ständig wandelnde Berufsfelder 
notwendigen spezifischen, z.T. fachübergreifenden 
Schlüsselqualifikationen erwerben. Dazu gehören 
auch die Fähigkeiten, jeweils erworbenes Wissen 
kritisch zu bewerten, unmittelbar anzuwenden und 
zu vermitteln sowie in interdisziplinär ausgerichtete 
Problemstellungen in Praxis und Wissenschaft 
einzubringen. In diesem Sinne soll das Studium 
auch zu einem lebenslangen Lernen, zur Kommu-
nikations- und Teamfähigkeit beitragen. 
 
(3) Die sich ständig wandelnde Struktur moderner 
Berufsfelder und Entwicklungen neuer wissen-
schaftlicher Fragestellungen und Methoden erfor-
dern in einem Zwei-Fach-Bachelorstudium der 
Volkswirtschaftslehre arbeitsmarktorientierte Kom-
binationsmöglichkeiten des Erst- bzw. Hauptfachs 
(„major“) Volkswirtschaftslehre mit einem spezifi-
schen Zweitfach („minor“) wie beispielsweise Poli-
tologie, Soziologie, Verwaltungswissenschaft, 
Recht oder Betriebswirtschaftslehre. Sie erfordern 
in einem Ein-Fach-Masterstudium der Volkswirt-
schaftslehre eine Ausrichtung am internationalen 
Forschungsstandard sowie tätigkeitsqualifizierende 
Spezialisierung, die durch Wahlmöglichkeiten 
zwischen ausgewählten Schwerpunktmodulen zu 
gewährleisten ist. 
 
(4)  Dringend empfohlen wird die Beherrschung  
der englischen und möglichst einer weiteren Spra-
che in Wort und Schrift. Diese Empfehlung ist 
verbunden mit dem Hinweis, dass im konsekutiven 
Masterstudiumsgang Volkswirtschaftslehre Lehr-
veranstaltungen auch in englischer Sprache stattfin-
den und deren Beherrschung eine Zugangsvoraus-
setzung ist. 
 
 
§ 2 Gliederung des Studiums 
 
(1) Das Studium ist modular aufgebaut. Es besteht 
aus einem Bachelorstudium und einem konsekuti-
ven Master-Studium. 
 
(2) Das Bachelorstudium für den Studiengang 
Volkswirtschaftslehre gliedert sich wie folgt: 
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Erstfach  90 Leistungspunkte 
Zweitfach  60 Leistungspunkte 
Schlüsselqualifikationen 30 Leistungspunkte 

           ___________________ 
  180 Leistungspunkte 

 
(3) Das Masterstudium für den Studiengang Volks-
wirtschaftslehre (economics) gliedert sich wie folgt: 

 
Fach  90 Leistungspunkte 
Masterarbeit   30 Leistungspunkte 
                                            ________________ 
   120 Leistungspunkte 

 
 

§ 3 Dauer des Studiums 
 
(1) Die Regelstudienzeit des Bachelorstudiums 
beträgt sechs Semester einschließlich der Zeit für 
die Anfertigung der Bachelorarbeit.  
 
(2) Die Regelstudienzeit des Masterstudiums be-
trägt vier Semester einschließlich der Zeit für die 
Anfertigung der Masterarbeit.  
 
 
§ 4 Abschlussgrade 
 
Der Abschlussgrad des Studiums richtet sich nach 
dem Hauptfach. Die Universität Potsdam verleiht 
durch die jeweilige Fakultät nach erfolgreichem 
Bachelorstudium der Volkswirtschaftslehre den 
Grad „Bachelor of Science” (B.Sc.) und nach dem 
erfolgreich abgeschlossenen Masterstudium den 
Grad  „Master of Science“  (M.Sc.). 
 
 
§ 5 Studien- und Lehrformen 
 
Das Studium setzt die Teilnahme und aktive Mitar-
beit an verschiedenen Lehrformen sowie ihre Vor- 
und Nachbereitung voraus. Lehrformen sind: 
 
-Vorlesungen (V) dienen der Darstellung größerer 
Zusammenhänge und der Systematisierung theore-
tischen Wissens. In ihnen werden abgegrenzte 
Stoffgebiete unter Heranziehung neuer Forschungs-
ergebnisse in übersichtlicher Form dargestellt. 
- Übungen (Ü) sind begleitende und ausgewählte 
Bereiche vertiefende Veranstaltungen, in denen vor 
allem Fähigkeiten und Fertigkeiten weiterentwi-
ckelt werden. Die selbständige Lösung von Ü-
bungsaufgaben zum Vorlesungsstoff und die Dis-
kussion der Lösungen stehen in ihrem Mittelpunkt. 
- Fortgeschrittenenübungen (FÜ) sind ausgewählte 
Bereiche vertiefende Veranstaltungen, in deren 
Ablauf die Studierenden bspw. durch Diskussionen, 
Kurzreferate, kritische Zusammenfassungen usw. 
aktiv einbezogen werden.   
- Pro-Seminare (PS), sie dienen der individuellen 
Lektüre vorgegebener Literatur zu ausgewählten 

Themenkomplexen, ihrer Darstellung durch Refera-
te und der Erarbeitung durch die gemeinsame Dis-
kussion im Team.  
- Seminare bzw. Hauptseminare (S) dienen der 
Vertiefung ausgewählter Themenkomplexe. Die 
Studierenden werden durch Hausarbeiten, Referate, 
Diskussionsleitung und Diskussionen in den Ablauf 
aktiv einbezogen. 
- Kolloquien (K), es sind Veranstaltungen, die auf 
das Nach- und Mitvollziehen von Forschungspro-
zessen und -methoden bis hin zu eigenen For-
schungsaktivitäten der Studierenden abzielen. 
- Forschungsseminare (FS), sie dienen dem Einbe-
zug der Studierenden in die Forschungstätigkeit der 
Lehrenden, der ersten eigenen Forschungsaktivität 
der Studierenden sowie der ersten Disputation der 
Arbeit.  
- Praktika stellen ein berufsqualifizierendes Ele-
ment dar. Sie sollen auch zur realistischen Ein-
schätzung der Arbeitsmöglichkeiten (Arbeitspraxis, 
Arbeitserwartungen und Arbeitsbedingungen) bei 
den Studierenden führen, vertiefte Kenntnisse über 
Organisation und Arbeitsweise eines Berufsfeldes 
vermitteln, Anwendungsmöglichkeiten der im Stu-
dium erworbenen fachspezifischen Qualifikation 
erproben und die Wahl von Spezialisierungsmodu-
len im Studium erleichtern. Die Studierenden soll-
ten Praktika mit Beratung, Abstimmung und 
Betreuung durch einen Professor machen. 
 
 
§ 6 Prüfungsausschuss 
 
(1) Für den Studiengang wird vom Fakultätsrat der 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät 
de Universität Potsdam ein Prüfungsausschuss 
bestellt, dem drei Professorinnen bzw. Professoren 
des Faches, eine akademische Mitarbeiterin bzw. 
ein akademischer Mitarbeiter und ein Studierender 
bzw. eine Studierende angehören. 
 
(2) Die Amtszeit des Prüfungsausschusses beträgt 
zwei Jahre, die des studentischen Mitgliedes ein 
Jahr. Eine Wiederwahl ist möglich. Die Mitglieder 
des Ausschusses üben ihr Amt nach Ablauf einer 
Amtsperiode weiter aus, bis die Nachfolger ihr Amt 
angetreten haben. Der Fakultätsrat kann mit der 
Mehrheit seiner Mitglieder vor Ablauf der Amtszeit 
einen neuen Prüfungsausschuss bestellen. 
 
(3) Der Prüfungsausschuss wählt aus dem Kreise 
der ihm angehörenden Professorinnen/Professoren 
eine/n Vorsitzende/n und ihre/seinen Stellvertre-
ter/in. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit 
gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme der/des Vorsitzenden. Der Ausschuss ist 
beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner 
Mitglieder, darunter die/der Vorsitzende oder ihr/e 
sein/e Stellvertreter/in, anwesend ist. Über die Sit-
zungen des Ausschusses wird Protokoll geführt. 
Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäfts-
ordnung geben. 
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(4) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die 
Bestimmungen dieser Ordnung eingehalten werden, 
entscheidet in Zweifelsfragen zu Auslegungsfragen 
dieser Ordnung und gibt Anregungen zur Reform 
der Ordnung. Der Prüfungsausschuss ist insbeson-
dere zuständig für: 
 
1. Entscheidung über Anträge von Studierenden 

oder Lehrkräften bezüglich der Anwendung 
dieser Ordnung.  

2. Einordnung der Lehrveranstaltungen in Modu-
le und Festlegung der Anzahl der Leistungs-
punkte. (Beurteilungsgrundlage ist dabei der 
Vorschlag des jeweiligen Dozenten) 

3. Entscheidung über die Einrichtung und dann 
Besetzung einer Zulassungskommission für 
den Masterstudiengang.  

4. Regelmäßiger Bericht an die Fakultät über die 
Erfahrungen mit der Anwendung dieser Ord-
nung und gegebenenfalls Vorschläge zu ihrer 
Reform.  

5. Anerkennung von Studien-, Graduierungs- und 
Prüfungsleistungen, 

6. Die Aktualisierung eines Gesamtverzeichnisses 
aller Module und Modulbeschreibungen. 

 
(5) Der Prüfungsausschuss kann durch Beschluss 
Zuständigkeiten auf die Vorsitzende bzw. den Vor-
sitzenden und/oder dessen/deren Stellvertreter/in 
übertragen. Übertragene Entscheidungen werden 
auf Antrag der Betroffenen dem Prüfungsausschuss 
zur Entscheidung vorgelegt. 
 
(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und 
deren Stellvertreter sind zur Amtverschwiegenheit 
verpflichtet. Sofern sie nicht dem öffentlichen 
Dienst angehören, sind sie durch die Vorsitzende 
bzw. den Vorsitzenden entsprechend zu verpflich-
ten. 
 
 
§ 7 Nachteilsausgleich 
 
(1) Weist ein/e Studierende/r nach, dass sie/er we-
gen länger andauernder oder ständiger körperlicher 
Beeinträchtigung nicht in der Lage ist, Studien- und 
Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vor-
gesehenen Form zu erbringen, legt der Prüfungs-
ausschuss auf schriftlichen Antrag und in Abspra-
che mit der/dem Studierenden und der/dem Prü-
fer/in Maßnahmen fest, durch die gleichwertige 
Studien- und Prüfungsleistungen innerhalb einer 
verlängerten Bearbeitungszeit oder in anderer Form 
erbracht werden können. 
 
(2) Soweit die Einhaltung von Fristen für die erst-
malige Meldung zu Prüfungen, die Wiederholung 
von Prüfungen, die Gründe für das Versäumnis von 
Prüfungen und die Einhaltung von Bearbeitungszei-
ten für Prüfungsarbeiten betroffen sind, steht der 
Krankheit/Behinderung der/des Studierenden die 

Krankheit/Behinderung und die dazu notwendige 
alleinige Betreuung einer/eines nahen Angehörigen 
gleich. Nahe Angehörige sind Kinder, Eltern, 
Großeltern, Ehepartner/innen und Partner/innen in 
einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft.  
 
(3) Auf Antrag an den Prüfungsausschuss werden 
die Inanspruchnahme der Schutzfristen des § 3 Abs. 
2 und des § 6 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes 
(MuSchG) sowie die Regelungen zur Elternzeit in 
§§ 15 und 16 des Gesetzes zum Erziehungsgeld und 
zur Elternzeit (BerzGG) entsprechend berücksich-
tigt.  
 
(4) Personen, die mit einem Kind, für das ihnen die 
Personenfürsorge zusteht, im selben Haushalt le-
ben, sind berechtigt, einzelne Prüfungen nach Ab-
lauf der in der Prüfungsordnung vorgesehenen 
Fristen abzulegen. Entsprechendes gilt für die Fris-
ten und Bearbeitungszeiten zur Erbringung von 
Studienleistungen und Prüfungsleistungen sowie für 
Wiederholungsprüfungen. Bearbeitungszeiten wer-
den in der Regel um ein Drittel der vorgesehenen 
Gesamtbearbeitungszeit verlängert. Die Inan-
spruchnahme dieser Regelung erfolgt auf Antrag. 
Über weitergehende Einzelfallregelungen entschei-
det der Prüfungsausschuss.  
 
(5) Auf Antrag an den Prüfungsausschuss kann die 
Mitwirkung in gesetzlich vorgesehenen Gremien 
und satzungsmäßigen Organen der UP sowie in 
satzungsmäßigen Organen der Selbstverwaltung der 
Studierenden an der UP berücksichtigt werden. 
Einzelne Prüfungsleistungen und Hochschulprü-
fungen können aus diesem Grund nach Ablauf der 
in den Ordnungen vorgesehenen Fristen abgelegt 
werden. Die Fristen dürfen aus diesem Grund ma-
ximal um zwei Semester verlängert werden. 
 
 
§ 8 Anerkennung von Leistungen 
 
(1) Leistungen, welche Studierende außerhalb der 
Bachelor- und Masterstudiengänge in Volkswirt-
schaftslehre erbracht haben und nachweisen, wer-
den anerkannt, wenn Gleich- oder Höherwertigkeit 
im Vergleich zu entsprechenden Leistungen im 
Studiengang Volkswirtschaftslehre an der Universi-
tät Potsdam besteht. Den Antrag auf Anerkennung 
stellen die Studierenden beim Prüfungsausschuss. 
Die Fristen dürfen aus diesem Grund maximal um 
zwei Semester verlängert werden. 
 
(2) Bei Anerkennung einer Leistung wird jeweils 
die Anzahl der erreichten Leistungspunkte festge-
stellt sowie die Zahl der Belegpunkte, die bei die-
sem Studienverlauf an der Universität Potsdam 
verbraucht worden wären. 
 
(3) Falls die anerkannte Leistung benotet ist und die 
Note aus einer Skala stammt, die auf der in dieser 
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Ordnung verwendete Notenskala abbildbar ist, wird 
diese Note übernommen.  
(4) Leistungspunkte anderer Punktsysteme werden 
umgerechnet. Die Umrechnungen werden durch 
den Prüfungsausschuss festgelegt. 
 
(5) Für Leistungen, welche Studierende während 
eines Auslandsaufenthaltes oder innerhalb eines 
noch nicht abgeschlossenen Bachelor- oder Master-
studienganges an einer anderen Universität erbracht 
haben und nachweisen, gilt Absatz 1 entsprechend. 
Dabei können Leistungspunkte (LP) maximal im 
Umfang von 2/3 der erforderlichen Anzahl aner-
kannt werden im MA-Studium, d.h. 81 LP und im 
BA-Studium im Erstfach Volkswirtschaftslehre, 
d.h. 60 LP sowie im Zweitfach Volkswirtschafts-
lehre, d.h. 40. 
 
 
§ 9 Leistungspunkte 
 
(1) Das Leistungspunktsystem ist ein formaler Me-
chanismus zur Gliederung, Berechnung und Be-
scheinigung des Studienaufwands. Es regelt das 
genaue Zusammenspiel zwischen Leistungspunk-
ten, Lehrveranstaltungen und Benotung sowie Ak-
kumulation und Transfer von Leistungspunkten. 
Damit wird dem qualitativen Aspekt eines Hoch-
schulstudiums (der Benotung) ein zweiter, quantita-
tiver Aspekt hinzugefügt. 
 
(2) Leistungspunkte (LP) sind zählbare Einheiten 
zur Darstellung erbrachter zeugnisrelevanter Leis-
tungen. Zu einem Leistungspunkt gehört die fol-
gende Information: 
 
- Lehrveranstaltung bzw. Modul, in der/dem er 

erbracht wurde,  
- ggf. Benotung gemäß § 12,  
- Form der Erbringung und Thema. 
 
Ein Leistungspunkt (LP) stellt dabei den Gegenwert 
einer erbrachten Lernleistung sowie den Nachweis 
der Erlangung einer festgesetzten Qualifikation dar. 
 
(3)  Ein Leistungspunkt entspricht rund 30 Stunden 
Arbeitsaufwand der Studierenden („Workload“). 
Die Anzahl der erworbenen Leistungspunkte ent-
spricht der Anzahl an Punkten im ECTS. 
 
 
§ 10 Leistungserfassungsprozess 
 
(1) Die in einem Modul festgelegten Leistungen 
sind studienbegleitend zu erbringen. Jedes Modul, 
soweit es nicht ausschließlich praktische Abschnitte 
umfasst, ist mit einer Note abzuschließen. 
 
(2) Der Leistungserfassungsprozess umfasst Prü-
fungs- und Studienleistungen. Studienleistungen 
können den Charakter von Prüfungsvorleistungen 
tragen. 

 
(3) Modulnoten können in Abhängigkeit vom zeit-
lichen Umfang des Moduls aus einer oder mehreren 
benoteten Leistungen bestehen. Leistungen, die 
benotet und bei der Bildung der Modulnote berück-
sichtigt werden können, sind insbesondere mündli-
che Prüfungen, Klausuren, Projektarbeiten, schrift-
liche Hausarbeiten, Referate und Testate. In diesen 
Fällen werden Prüfungsleistungen bzw. prüfungsre-
levante Studienleistungen im Rahmen eines stu-
dienbegleitenden Leistungserfassungsprozesses 
erbracht. Der Leistungserfassungsprozess dient 
dazu, dem Lehrpersonal die Information zu liefern, 
die es für die Entscheidung benötigt, ob es einem/r 
Studenten/in die Leistungspunkte für die betreffen-
de Lehrveranstaltung gibt und welche Note es ggf. 
in diesem Fall mit den Leistungspunkten verbindet.  
 
(4) Wenn die einem Modul zugeordneten Leis-
tungspunkte auf der Grundlage einer Modulprüfung 
vergeben werden, ist diese Prüfung auf die dem 
jeweiligen Modul zugeordneten und vermittelten 
Inhalte zu beziehen.  
 
(5) Der Leistungserfassungsprozess beginnt in der 
Regel fünf Wochen nach dem Beginn der Lehrver-
anstaltung und endet spätestens mit dem Ende der 
auf die Lehrveranstaltung folgenden vorlesungs-
freien Zeit. 
 
(6) Die Lehrkraft einer Lehrveranstaltung gibt die 
Form des zugehörigen Leistungserfassungsprozes-
ses rechtzeitig im Rahmen der Studienfachbera-
tungsinformation (durch Aushang am Schwarzen 
Brett des Prüfungswesens der Fakultät und wenn 
möglich, im kommentierten Vorlesungsverzeichnis 
oder über das Internet) bekannt. Diese Information 
muss spätestens zu Beginn der Lehrveranstaltung 
bekannt gegeben werden.  
 
(7) Einsprüche gegen einen bekannt gegebenen 
Leistungserfassungsprozess sind schriftlich mit 
Begründung an den Prüfungsausschuss zu richten. 
Vor einer Entscheidung muss der Ausschuss 
die/den Einspruch-Einlegende/n und die jeweilige 
Lehrkraft anhören. 
 
(8) Für Lehrveranstaltungen, die aus anderen Stu-
diengängen importiert werden, wird die Form des 
jeweiligen Leistungserfassungsprozesses aus dem 
exportierenden Studiengang übernommen.  
 
(9) Nach der Bewertung eines Leistungserfassungs-
schrittes werden die Kandidat/inn/en über das Er-
gebnis (durch Aushang am Schwarzen Brett des 
Prüfungswesens der Fakultät und wenn möglich 
über das Internet) informiert und erhalten Einsicht 
in die jeweils für die Bewertung relevanten Unter-
lagen. Die Frist für Einsichtnahme endet ein Monat 
nach Bekanntgabe der Bewertung. 
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§ 11 Belegung von Lehrveranstaltungen 
 
(1) Belegpunkte dienen der Erfassung der Belegung 
der Lehrveranstaltungen des Studiengangs, die bei 
der Ermittlung der Gesamtnote Eingang finden. Mit 
der Einschreibung in das erste Fachsemester im 
Studiengang Volkswirtschaftslehre werden den 
Studierenden jeweils 135 (Erstfach) und 90 (Zweit-
fach) Belegpunkte vergeben.  
 
(2) Die Anzahl der Belegpunkte für das Masterstu-
dium beträgt 180.  
 
(3) Mit der Belegung einer Lehrveranstaltung im 
Belegungszeitraum erklären die Studierenden ihre 
Absicht, an dem dieser Lehrveranstaltung zugeord-
neten Leistungserfassungsprozess teilzunehmen. 
Eine erfolgte Belegung kann bis zum Ende der 
fünften Woche der jeweiligen Lehrveranstaltung 
zurückgenommen werden. Über Ausnahmen ent-
scheidet der Prüfungsausschuss. Lehrveranstaltun-
gen zum Erwerb der Schlüsselqualifikationen und 
sofern möglich im Rahmen eines Studium Generale 
müssen zwar belegt werden, jedoch müssen dafür 
keine Belegpunkte eingesetzt werden. 
 
(4) Die Belegung erfolgt dadurch, dass die Studie-
renden ihre Belegungsabsicht der zuständigen Stel-
le mitteilen. Eine erneute Belegung bereits erfolg-
reich absolvierter Lehrveranstaltungen / Moduls ist 
nicht möglich. 
 
(5) Mit der Belegung einer Lehrveranstaltung redu-
ziert sich die Anzahl der den Studierenden jeweils 
zur Verfügung stehenden Belegpunkte - außer im 
Fall des Absatz 3 sowie der Bachelor- und der Mas-
terarbeit - um die Anzahl der Leistungspunkte, die 
die Studierenden mit dieser Lehrveranstal-
tung/Modul erwerben können. Ziehen die Studie-
renden die Belegung fristgerecht zurück, so erhal-
ten sie die entsprechenden Belegpunkte zurück. 
Besteht bezüglich der Module eine Wahlmöglich-
keit, so ist ein Wechsel eines Moduls nach der end-
gültigen Belegung einer Lehrveranstaltung nicht 
möglich.  
 
(6) Die Studierenden können keine Lehrveranstal-
tung mehr belegen, wenn die Zahl der noch ver-
bliebenen Belegpunkte kleiner als die der zum 
Abschluss noch erforderlichen Leistungspunkte ist. 
In diesem Falle gilt die Prüfung als endgültig nicht 
bestanden. Der Prüfungsanspruch und die Möglich-
keit zur Belegung von Lehrveranstaltungen erlö-
schen i.d.R. bei Überschreiten der Regelstudienzeit 
um 4 Fachsemester im Bachelor- und um 3 Fach-
semester im Masterstudium. Über Verlängerungen 
entscheidet auf Antrag der Prüfungsausschuss e-
benso wie über eine adäquate Fristenanpassung im 
Falle eines eingerichteten Teilzeitstudiums. 
 

(7) Bei Studiengangs- oder Ortswechsel werden die 
Belegpunkte, die noch zur Verfügung stehen, ge-
mäß § 8 durch den Prüfungsausschuss unter Be-
rücksichtigung der Einzelsituation im Sinne dieser 
Regeln festgelegt. 
 
(8) Im Rahmen freier Kapazitäten können nach 
Rücksprache mit dem Dozenten Leistungspunkte in 
Lehrveranstaltungen der nicht gewählten Module 
erworben werden, ohne Belegpunkte einzusetzen; 
sie werden auf Antrag der Studierenden in das 
Zeugnis aufgenommen, bei der Ermittlung der 
Gesamtnote jedoch nicht berücksichtigt. 
 
 
§ 12 Notenskala 
 
(1) Als Noten zur Bewertung von Leistungen sind 
die folgenden Zahlenwerte zugelassen: 
 
1 = sehr gut  (eine hervorragende Leistung) 
2 = gut   (eine Leistung, die erheblich über 

den durchschnittlichen Anforderungen liegt) 
3 = befriedigend  (eine Leistung, die durchschnittli-

chen Anforderungen entspricht) 
4 = ausreichend  (eine Leistung, die trotz ihrer 

Mängel noch den Anforderungen genügt) 
5 = nicht ausreichend  (eine Leistung, die we-

gen erheblicher Mängel den Anforderungen 
nicht genügt) 

 
(2) Zur besseren Differenzierung können auch Zwi-
schennoten verwendet werden, so dass sich insge-
samt die folgende Notenskala ergibt: 
 
1,0; 1,3; 1,7; 2,0; 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 4,0; 5,0 

 
(3) Ohne Änderung ihres Inhalts kann für die Noten 
anstelle oder zusätzlich zu der Zahlendarstellung 
auch die folgende Buchstabendarstellung verwendet 
werden: 
 

A; A-; B+; B; B-; C+; C; C-; D+; D; F. 
 
 
§ 13 Zeugnisse, Urkunden, Bescheinigungen 
 
(1) Hat ein/e Studierende/r die zur Graduierung 
erforderlichen Leistungspunkte aller Teilbereiche 
des Studiums erworben, so erfolgt ihre/seine Gra-
duierung ohne besonderen Antrag. In diesem Fall 
erhält sie/er ein Zeugnis. Im Zeugnis werden alle 
Lehrveranstaltungen unter Angabe der erworbenen 
Leistungspunkte, der Module und ggf. der Beno-
tungsinformation aufgeführt. Außerdem gibt das 
Zeugnis eine Gesamtnote an. 
 
(2) Die Modulnote ist der mit den Leistungspunkten 
arithmetisch gewichtete Mittelwert aller dem Mo-
dul zugeordneten Noten. Die Fachnote wird ermit-
telt, indem alle Modulnoten mit den jeweiligen 
Leistungspunkten multipliziert und durch die An-
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zahl aller Leistungspunkte dividiert werden, wobei 
die Bachelorarbeit wie ein Modul gewertet wird. 
Die Note für die Schlüsselqualifikationen wird 
ermittelt, in dem die Modulnoten aller benoteten 
Module mit den jeweiligen Leistungspunkten mul-
tipliziert und durch die Anzahl der so berücksich-
tigten Leistungspunkte dividiert werden; Leistungs-
punkte aus unbenoteten Modulen werden bei der 
Notenermittlung nicht berücksichtigt.  Dabei wird 
jeweils nur die erste Dezimalstelle hinter dem 
Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen hinter 
dem Komma werden ohne Rundung gestrichen.  
 
(3) Die Gesamtnote des Bachelorabschlusses ergibt 
sich durch die beiden Fachnoten und die Note für 
die Schlüsselqualifikationen als mit den Leistungs-
punkten arithmetisch gewichteter Mittelwert.  
 
(4) Die Gesamtnote des Masterabschlusses ergibt 
sich durch die Noten für die Masterarbeit und der 
Fachnote gemäß Absatz 2 als mit den Leitungs-
punkten arithmetisch gewichteter Mittelwert. 
 
(5) Die Gesamtnote ergibt sich durch die folgende 
Abbildung, wobei auf die erste Nachkommastelle 
gerundet wird:  
 
1,0 bis einschließlich 1,2:  mit Auszeichnung 
1,3 bis einschließlich 1,5:  sehr gut 
1,6 bis einschließlich 2,5:  gut 
2,6 bis einschließlich 3,5  befriedigend 
3,6 bis einschließlich 4,0  ausreichend.  
 
(6) Im Falle einer Ergänzung der deutschen Noten-
skala durch die Vergabe von ECTS-Graden, d.h. 
von relativen Noten wird die folgende Tabelle zu 
Grunde gelegt: 
  
ECTS-A = die besten    10 %, 
ECTS-B = die nächsten 25 %, 
ECTS-C = die nächsten 30 %, 
ECTS-D = die nächsten 25 %, 
ECTS-E = die nächsten 10 %. 
 
Die Vergabe von ECTS-Graden setzt eine hinrei-
chende Größe der Kohorte voraus. Näheres regelt 
jeweils der Prüfungsausschuss. 
 
(7) Das Zeugnis wird mit dem Datum des Tages 
ausgestellt, an dem die letzte Prüfungsleistung  
bewertet wurde. Das Zeugnis wird von der/dem 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses des Haupt-
faches unterzeichnet; es trägt das Siegel der Uni-
versität Potsdam. Das Zeugnis wird durch ein 
Diploma Supplement ergänzt.  
 
(8) Neben dem Zeugnis wird mit dem gleichen 
Datum eine Urkunde über die Verleihung des je-
weiligen akademischen Grades ausgestellt, welche 
den Studiengang ausweist. 
 

(9) Mit der Aushändigung der Urkunde wird die 
Berechtigung zur Führung des jeweiligen akademi-
schen Grades erworben. 
(10) Vor Abschluss des jeweiligen Studiums wird 
auf Antrag der/des Studierenden eine Bescheini-
gung ausgestellt. Diese enthält alle Lehrveranstal-
tungen, die die/der Studierende im jeweiligen Stu-
diengang bislang belegt hat. Gleichzeitig werden 
die erworbenen Leistungspunkte, Module und ggf. 
die Benotungsinformation angegeben. Diese Be-
scheinigung wird im Falle der Exmatrikulation von 
der/dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
unterzeichnet. 
 
 
§ 14 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung 
 
(1) Wenn Studierende ohne triftige Gründe die 
Teilnahme an einem Leistungserfassungsschritt 
versäumen oder vor Beendigung des Leistungser-
fassungsschrittes die Teilnahme abbrechen, wird 
eine nicht ausreichende Leistung registriert. Das-
selbe gilt, wenn eine schriftliche Leistung ohne 
triftige Gründe nicht innerhalb der vorgegebenen 
Bearbeitungszeit erbracht wird. 
 
(2) Die für das Versäumnis oder den Abbruch gel-
tend gemachten Gründe müssen der Lehrkraft un-
verzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft ge-
macht werden. Im Krankheitsfall ist die Vorlage 
eines ärztlichen Attestes innerhalb von fünf Werk-
tagen erforderlich. Bei Studiengängen mit Beleg-
punktsystem gelten die eingesetzten Belegpunkte 
auch für den neuen Termin. 
 
(3) Versucht ein/e Kandidat/in, das Ergebnis einer 
Leistungserfassung durch Täuschung oder Vortäu-
schung einer eigenen Leistung oder Benutzung 
nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt 
der entsprechende Leistungserfassungsschritt als 
mit „nicht ausreichend” bewertet. Ein/e Kandi-
dat/in, die/der den ordnungsgemäßen Ablauf eines 
Leistungserfassungsschrittes schwerwiegend stört, 
kann von der jeweiligen Lehrkraft oder der/dem 
Aufsichtsführenden von der weiteren Teilnahme an 
dem aktuellen Leistungserfassungsschritt ausge-
schlossen werden; in diesem Fall wird der betref-
fende Leistungserfassungsschritt mit „nicht ausrei-
chend” bewertet. 
 
 
II. Bachelorstudium 
 
§ 15 Ziele des Bachelorstudiums 
 
(1) Der akademische Grad des Bachelor in Volks-
wirtschaftslehre stellt einen ersten berufsqualifizie-
renden akademischen Abschluss dar. Durch diesen 
Abschluss wird festgestellt, dass der/die Kandi-
dat/in die Zusammenhänge des Faches Volkswirt-
schaftslehre überblickt, die Fähigkeit besitzt, grund-
legende Methoden und Erkenntnisse der Volkswirt-
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schaftslehre  anzuwenden und die für den frühen 
Übergang in die Berufspraxis notwendigen Fach-
kenntnisse erworben hat.  
(2) Ein Ziel des Bachelorstudiums der Volkswirt-
schaftslehre ist die wissensfundierte Vorbereitung 
auf berufliche Tätigkeiten in verschiedenen Praxis-
feldern. Anwendung findet ökonomisches  Hand-
lungswissen in privaten Unternehmen, insbesondere 
solchen des Dienstleistungsbereiches wie Finanz-
dienstleister, in der öffentlichen Verwaltung und in 
öffentlichen Unternehmen und Organisationen wie 
im Kulturbereich, in Verbänden und Parteien, in 
internationalen Organisationen, in sog. Non-Profit- 
und Non-Government-Organisation (NGOs), im 
Medien-,  Bildungs- und Ausbildungssektor.  
 
(3) Die Breite der möglichen beruflichen Tätigkei-
ten der Studierenden dieses Studienganges sowie 
der ständige Wandel der Anforderungsprofile und 
Teamstrukturen erfordern einen sog. Zwei-Fach-
Bachelor, wobei das Zweitfach jeweils schwer-
punkt- und profilschärfend sein muss. Dieses ist 
insbesondere erfüllt bei einem Zweitfach aus den 
folgenden Bereichen: 
- Wirtschaft, hier: Betriebswirtschaftslehre, 
- Sozialwissenschaften, hier: Soziologie, Politik- 

oder Verwaltungswissenschaft, 
- Staatswissenschaft, hier insb.: Öffentliches und 

Bürgerliches Recht, 
- Informatik, hier: Wirtschaftsinformatik, 
- Geographie, hier: Humangeographie, 
- Geschichte, hier: Wirtschafts- und Sozialge-

schichte, 
- Philosophische und Humanwissenschaftliche 

Fakultät. 
Die Vielzahl sinnvoller, vom Arbeitsmarkt nachge-
fragter und somit berufsorientierter Kombinations-
möglichkeiten zeigt zugleich die Verknüpfung 
dieses Studienganges mit einer Vielzahl anderer 
Bachelorstudiengänge an der Universität Potsdam. 
Über (weitere) zulässige Zweitfächer entscheidet 
der Prüfungsausschuss. 
 
(4) Ein zweites Ziel des Bachelorstudiums liegt in 
der Vorbereitung auf Tätigkeiten im Bereich von 
Forschung und Wissenschaft sowie in herausgeho-
benen, verantwortlichen Positionen, deren Aus-
übung den erfolgreichen Abschluss eines Master-
studiums mit dem Abschluss eines Masters of 
Science (M.Sc.i.E.) in Volkswirtschaftslehre vor-
aussetzt.  
 
 
§ 16 Zugangsvoraussetzungen  
 
(1) Voraussetzung für das Studium an der Universi-
tät Potsdam ist die allgemeine Hochschulreife oder 
ein durch Rechtsvorschrift oder von der zuständi-
gen staatlichen Stelle als gleichwertig anerkanntes 
Zeugnis oder das erfolgreiche Ablegen der fach-
richtungsbezogenen Eingangsprüfung nach § 25 
Abs. 3 BbgHG.  

 
(2) Eine Zulassung zum Bachelorstudium ist ausge-
schlossen, wenn der Bewerber bereits ein Bache-
lorstudium mit volkswirtschaftlichem Schwerpunkt 
oder im Fall der Anerkennung ein volkswirtschaft-
liches Vordiplom endgültig nicht bestanden hat. 
 
 
§ 17 Inhalt des Bachelorstudiums Volkswirt-

schaftslehre 
 
(1) Im Bachelorstudium für das Erstfach (90 LP) im 
Studiengang Volkswirtschaftslehre sind Lehrveran-
staltungen in den folgenden Modulen im Umfang 
der angegebenen Leistungspunkte (LP) zu absolvie-
ren (jeweils einschließlich). Es sind zu absolvieren: 
 alle Module:           BA-100          bis   BA-600 
 ein Modul aus:        BA- S-100     bis   BA-S-600 
sowie i.d.R. die Bachelorarbeit. 
 
(2)  Dabei handelt es sich um folgende Module: 
 BA-100  Wirtschafts- und Ordnungspolitik  (12 
LP) 
BA-200   Mikroökonomik (12 LP) 
BA-300   Makroökonomik (12 LP) 
BA-400   Finanzwissenschaft (12 LP) 
BA-500   Internationale Wirtschaftspolitik (12 LP) 
BA-600   Statistik/Ökonometrie  (12 LP) 
BA-S-X00 Seminar (6 LP) 

sowie 
die  Bachelorarbeit (12 LP). 
 
(3) Jedes der Module BA-100 bis BA-600 besteht 
aus mindestens einer Vorlesung und einer Übung 
mit jeweils mindestens 4 LP (und höchstens 8 LP) 
bei einem Umrechnungsschlüssel von LP zu SWS 
i.d.R. von 2 zu 1. Jede Veranstaltung kann auf 2 
Semester aufgeteilt werden. 
 
(4) Zu jedem der Module BA-100 bis -600 wird pro 
Jahr ein Modul (Typ: BA-S-X00) mit einem 
(Haupt-) Seminar (6 LP bei 2 SWS) angeboten. 
Entsprechend ist ein Modul aus den folgenden zu  
absolvieren:  
                BA-S-100 bis BA-S-600. 
 
(5) Im Bachelorstudium für das Zweitfach (60 LP) 
im Studiengang Volkswirtschaftslehre  sind Lehr-
veranstaltungen in mindestens vier der folgenden 
Module im Umfang der angegebenen Leistungs-
punkte (LP): 
                     BA-100  bis BA-600 
und höchstens Module im Umfang von insgesamt 
12 LP  aus einem vom Prüfungsausschuss zugelas-
senen Modul aus den Schlüsselqualifikationen 
(gem. § 18 Abs. 3) oder aus einem zugelassenen 
Modul aus einem der Zweitfächer (gem. § 15 Abs. 
3) zu absolvieren. 
 
(6) Auf begründeten Antrag kann der Prüfungsaus-
schuss mit einfacher Mehrheit genehmigen, dass 
die Bachelorarbeit nicht im Erstfach geschrieben 
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wird. In diesem Fall sind im Erstfach zwei Module 
(bzw. 12 LP) aus den in § 18 Abs. 3 aufgeführten 
Modulen a.) bis g.) zu absolvieren  (vgl. § 18 Abs. 
2) zur Erreichung der 90 LP. Dabei bestimmt der 
Prüfungsausschuss, ob die 12 LP der Bachelorarbeit 
im Bereich des Zweitfaches oder der Schlüsselqua-
lifikationen anzurechnen sind. 
 
 
§ 18 Schlüsselqualifikationen 
 
(1) Im Bachelorstudium für das Erstfach im Stu-
diengang Volkswirtschaftslehre sind i.d.R. Lehr-
veranstaltungen in den Modulen vom Typ BA-SQ-
0XX im Umfang der angegebenen Leistungspunkte 
(LP) für den Erwerb von fachübergreifenden und 
fachspezifischen Schlüsselqualifikationen im Um-
fange von insgesamt 30 LP zu absolvieren. 
 
(2) Das Modul BA-SQ-010: Mathematik I ist 
Pflicht. Doppelanrechnungen im Rahmen des Erst- 
und des Zweit-Faches sowie der Schlüsselqualifika-
tionen sind ausgeschlossen.  
 
(3)  Empfohlene Module vom Typ BA-SQ-0XX 
sind u.a.: 
a.)  BA-SQ-010 Mathematik I (6 LP) 
b) BA-SQ-011 Mathematik II (6 LP) 
c.) Wirtschaftsinformatik (6 LP) 
d.) Privatrecht I (6 LP) 
e.) Privatrecht II (6 LP) 
f.) Öffentliches Recht (6 LP)  
g.) Einführung in die Sozialwissenschaften (max. 9 
LP) 
h.) Einführung in wissenschaftliches Arbeiten (3 
LP) 
i.) betreutes Praktikum  (max. 9 LP)  
k.) Fremdsprache, bspw. Englisch, Russisch (9 LP) 
l.) Auslandssemester (max. 6 LP) 
 
(4) Die Leistungspunkte werden entsprechend den 
festgelegten Modulanforderungen oder über  Aner-
kennungen von entsprechenden Nachweisen durch 
den Prüfungsausschuss vergeben. Sofern es sich um 
unbenotete Leistungsnachweise handelt, wie im 
Falle eines betreuten Praktikums, geht dieses Mo-
dul einschließlich der Anzahl der dafür erhaltenen 
LP nicht in die Berechnung der Note gemäß § 13 
Abs. 2 ein. 
 
(5) Die Leistungspunkte aus dem Modul „Fremd-
sprache“ werden vergeben bei Nachweis von min-
destens mit ausreichend benoteten Kenntnissen in 
einer Fremdsprache, wie beispielsweise (Wirt-
schafts-) englisch auf dem Niveau von Unicert III 
bzw. eines vergleichbaren Abschluss und (Wirt-
schafts-) russisch. Ausgeschlossen ist  die jeweilige 
Muttersprache. Die Leistungspunkte aus dem Mo-
dul „Auslandssemester“ können im Falle eines 
ordnungsgemäßen Studiumsaufenthaltes an einer 
ausländischen Universität für erbrachte benotete 
Leistungen vergeben werden, sofern diese bewerte-

ten Leistungen nicht bereits im Rahmen von Aner-
kennungen in anderen Modulen berücksichtigt 
wurden. 
(6) Über die Zulassung weiterer Module zur 
Schlüsselqualifikation entscheidet der Prüfungsaus-
schuss. 
 
 
§ 19 Bachelorarbeit 
 
(1) Die Bachelorarbeit ist eine Prüfungsarbeit, mit 
der der Bachelorstudiengang abgeschlossen wird. 
Sie wird i.d.R. im letzten Semester im Erstfach 
geschrieben und soll zeigen, dass die Kandidatin 
oder der Kandidat in der Lage ist, innerhalb einer 
vorgegebenen Frist ein Problem aus einem Fach 
ihres oder seines Studiengangs mit wissenschaftli-
chen Methoden selbstständig zu bearbeiten und die 
Ergebnisse sachgerecht darzustellen.  
 
(2) Die Bachelorarbeit wird von einer vom Prü-
fungsausschuss bestellten Prüferin oder von einem 
Prüfer aufgegeben und betreut. Für die Wahl der 
Themenstellerin oder des Themenstellers sowie für 
die Themenerteilung hat die Kandidatin oder der 
Kandidat ein Vorschlagsrecht. Dies begründet kei-
nen Rechtsanspruch.   
 
(3) Auf Antrag sorgt die oder der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses dafür, dass die Kandidatin 
oder der Kandidat rechtzeitig ein Thema für die 
Bachelorarbeit erhält und legt den Abgabetermin 
fest. Die Ausgabe des Themas erfolgt über das 
Prüfungsamt, wo der Zeitpunkt der Ausgabe akten-
kundig gemacht wird. 
 
(4) Die Bachelorarbeit ist innerhalb eines Semesters 
fertig zu stellen. Thema, Aufgabenstellung und 
Umfang der Arbeit sind entsprechend zu begrenzen. 
Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb des 
ersten Drittels der Bearbeitungszeit zurückgegeben 
werden. Die Arbeit gilt mit der Abgabe beim Prü-
fungsamt oder bei der Poststelle der Universität vor 
Ablauf der Bearbeitungsfrist als fristgerecht been-
det. 
 
(5) Versäumt die/der Kandidat/in die Abgabefrist, 
so gilt die Arbeit als mit "nicht ausreichend" (5,0) 
bewertet. Liegt ein wichtiger Grund für das Ver-
säumen der Frist vor, kann die/der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses nach Rücksprache mit 
der/dem Betreuer/in eine Fristverlängerung bis zu 
einem Monat, im Krankheitsfall entsprechend der 
Dauer der Krankschreibung, gewähren. 
 
(6) Die Bachelorarbeit ist mit in einem mit der 
Universitätsbibliothek abgestimmten elektronischen 
Format sowie als Ausdruck gebunden in drei Ex-
emplaren vorzulegen. Sie ist mit Seitenzahlen, 
einem Inhaltsverzeichnis und einem Verzeichnis 
der benutzten Quellen und Hilfsmittel zu versehen. 
Die Passagen der Arbeit, die fremden Werken wört-
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lich oder sinngemäß entnommen sind, müssen unter 
Angabe der Quellen gekennzeichnet sein. Die Ar-
beit soll in der Regel 40 Seiten DIN A 4 nicht über-
schreiten. Am Schluss der Arbeit hat die/der Kan-
didat/in zu versichern, dass sie/er sie selbstständig 
verfasst sowie keine anderen Quellen und Hilfsmit-
tel als die angegebenen benutzt hat. 
 
(7) Die Bachelorarbeit soll von zwei Gutach-
tern/Gutachterinnen innerhalb von 8 Wochen be-
wertet werden. Die/der Prüfer/in, die/der das Thema 
der Abschlussarbeit gestellt hat, begutachtet die 
Arbeit schriftlich und begründet ihre/seine Beno-
tung gemäß § 12.  Weicht die Note des/der zweiten 
Gutachters/in um mehr als zwei Noten ab, so be-
stellt der Prüfungsausschuss einen dritten Gutach-
ter. Bewerten zwei der dann drei Gutachter/innen 
die Arbeit als „nicht ausreichend“, so lautet die 
Endnote „nicht ausreichend“. Anderenfalls wird die 
Note als arithmetischer Durchschnitt aus den Noten 
der zwei, gegebenenfalls drei Gutachter gebildet. 
 
(8) Eine mit „nicht ausreichend“ (5.0) bewertete 
Abschlussarbeit kann nur einmal wiederholt wer-
den. 
 
 
§ 20 Abschluss des Bachelorstudiums 
 
Die Bachelorprüfung im Fach gilt als bestanden, 
sobald alle Leistungspunkte gemäß § 17 Abs. 1 
bzw. 2 erbracht wurden. Die Graduierung gemäß § 
13 Abs. 1 erfolgt, sobald alle Leistungspunkte in 
allen Bereichen gemäß § 2 Abs. 2 erbracht wurden. 
 
 
III. Masterstudium 
 
§ 21 Ziele des Masterstudiums 
 
Die Master-Prüfung bildet einen berufsqualifizie-
renden Abschluss des Studiums für den Studien-
gang Volkswirtschaftslehre in einem auf einem 
Bachelorstudium aufbauenden Studiengang. Durch 
die Master-Prüfung wird festgestellt, ob der Kandi-
dat/die Kandidatin die Theorien und Methoden des 
Faches Volkswirtschaftslehre umfassend überblickt 
und sich in einem Schwerpunkt des Faches Volks-
wirtschaftslehre so spezialisiert hat, dass er/sie 
diese in Entscheidungsprozesse u.a. international 
und supranational agierender Organisationen, Ver-
waltungen und Unternehmen einbringen kann und 
auch in der Lage ist, darin einen eigenen For-
schungsbeitrag zu leisten.  
 
 
§ 22 Zugangsvoraussetzungen 
 
(1) Bewerbungen auf Zulassung zum Masterstu-
diengang sind schriftlich beim Prüfungsausschuss 
einzureichen, der die Einzelheiten des Bewer-

bungsverfahrens regelt und über die Zulassung der 
Bewerberinnen und Bewerber entscheidet. 
 
(2) Für die Zulassung erforderlich sind in jedem 
Falle die Kenntnisse in Statistik/Ökonometrie ent-
sprechend dem Modul BA-600, in Mathematik 
entsprechend dem Modul BA-SQ-010 sowie im 
Englischen entsprechend § 18 Abs. 3. Eine Zulas-
sung zum Masterstudium ist ausgeschlossen, wenn 
der Bewerber bereits ein Masterstudium mit volks-
wirtschaftlichem Schwerpunkt oder im Fall der 
Anerkennung ein volkswirtschaftliches Diplom 
endgültig nicht bestanden hat. 
 
(3) Veranstaltungen im Masterstudium können nach 
vorheriger Ankündigung auch in englischer Spra-
che abgehalten werden. Falls ein Nachholbedarf 
innerhalb der gesetzten Grenzen vorliegt, kann der 
Prüfungsausschuss die Bewerberin/den Bewerber 
unter entsprechenden Nachholauflagen zulassen.  
 
(4) Die Zulassung muss in der Regel versagt wer-
den, wenn die angemessenen Vorleistungen (in der 
Regel ein Bachelor-Abschluss in Volkswirtschafts-
lehre im Sinne dieser Ordnung, zumindest aber im 
Umfang von 60 LP) nicht erfüllt sind.  
 
(5) Ablehnungsbescheide werden den Bewerberin-
nen/Bewerbern vom Prüfungsausschuss schriftlich 
und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen 
mitgeteilt. 
 
 
§ 23  Inhalt des Masterstudiums Volkswirt-

schaftslehre 
 
(1) Im Masterstudium für das Fach Volkswirt-
schaftslehre sind Lehrveranstaltungen in den aufge-
führten Modulen im Umfang der angegebenen 
Leistungspunkte zu absolvieren. Dabei sind insge-
samt zu absolvieren: sechs Module im Pflichtbe-
reich (54 LP), 3 Module im Wahlbereich (27 LP), 1 
Forschungsmodul (9 LP) und die Masterarbeit (30 
LP). 
 
(2) Wählbare  Module sind: 
 
Pflichtbereich (54 LP) 

MA-100  Wirtschafts- und Strukturpolitik  (9 
LP),   
MA-200  Internationale und regionale Mikro-
ökonomik (9 LP), 
MA-300  Internationale Makroökonomik (9 
LP), 
MA-400  Steuertheorie und Steuerpolitik (9 
LP),   
MA-500  Internationale Politische Ökonomik 
(9 LP),  
MA-600  Empirische Wirtschaftsforschung/ 
Ökonometrie (9 LP). 

Wahlbereich (27 LP) 
MA-010   Sektorale Wirtschaftspolitik (9 LP) 
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MA-020   Angewandte Mikroökonomik (9 
LP) 
MA-021   Spezielle Mikroökonomik (9 LP) 
MA-030 Geld-, Wechselkurs- und Finanz-
marktpolitik (9 LP) 
MA-031 Arbeitsmarkttheorie und -politik 
(9LP) 
MA-032    Bildung, Humankapital, Migration 
(9 LP) 
MA-040    Umweltökonomik (9 LP) 
MA-041    Sozialpolitik (9 LP) 
MA-042    Haushalts- und  Finanzpolitik (9 
LP) 
MA-050    Internationale Wirtschaftsbezie-
hungen II (9 LP) 
MA-051    Entwicklungstheorie (9 LP) 
MA-052    Entwicklungspolitik (9 LP)    
MA-061   Computergestützte Datenanalyse 
und Multivariate Statistik (9 LP) 
MA-062    Operations Research (9 LP) 
MA-063    Volkswirtschaftliche Gesamtrech-
nung und Wirtschaftsstatistik (9 LP) 
MA-070    Informations-, Innovations- und 
Technologiepolitik (9 LP) 
MA-071    Europäische Integration- und 
Transformationspolitik (9 LP) 
 

Forschungsbereich (9 LP) 
MA-FK-X      Forschungskolloquium (9 LP) 

 
(3) Im Pflichtbereich beinhaltet jedes Modul eine 
Vorlesung (V mit 4 LP bzw. 2 SWS). Hinzu kommt 
entweder ein (Haupt-) Seminar (S mit 5 LP bzw. 2 
SWS) oder eine Fortgeschrittenenübung (FÜ mit 5 
LP bzw. 2 SWS). Es sind zwei Module mit einem 
(Haupt-)Seminar aus MA-100 bis MA-600 zu ab-
solvieren. 
 
(4) Im Wahlbereich beinhaltet jedes Modul eine 
Vorlesung (V mit 4 LP bzw. 2 SWS). Hinzu kommt 
gemäß Modulbeschreibung entweder ein (Haupt-) 
Seminar (S mit 5 LP bzw. 2 SWS) oder eine Fort-
geschrittenenübung (FÜ mit 5 LP bzw. 2 SWS). 
Der Prüfungsausschuss kann mit Mehrheitsbe-
schluss weitere Module im Wahlbereich zulassen. 
 
(5) Im Forschungsbereich ist ein Modul zu absol-
vieren aus: 

MA-FK-100 bis MA-FK-600. 
Dabei wird zu jedem Modul MA-100 bis MA-600 
pro Jahr ein Forschungsmodul vom Typ: MA-FK-X 
mit einem Forschungsseminar (FS mit 2 SWS) und 
einem Kolloquium (K mit  2 SWS) angeboten.  
 
(6) Einzelne Module können nach Genehmigung 
durch den Prüfungsausschuss ganz oder in Teilen in 
Verbindung mit (gleichwertigen) Veranstaltungen 
aus anderen Studiengängen in diesen Studiengän-
gen Kombinationsmodule bilden. 
 
 
§ 24 Masterarbeit  

 
(1) Die Abschlussarbeit (Masterarbeit) wird i.d.R. 
im letzten Semester des Masterstudiums, nicht vor 
der erfolgreichen Teilnahme an zwei Seminaren 
(Haupt- oder Forschungsseminaren) geschrieben. 
Die Abschlussarbeit soll zeigen, dass die/der Kan-
didat/in in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebe-
nen Frist ein Problem aus dem Fach Volkswirt-
schaftslehre eigenständig zu bearbeiten und die 
Ergebnisse forschungsnah sachgerecht darzustellen. 
 
(2) Die Masterarbeit wird von einer vom Prüfungs-
ausschuss bestellten Prüferin oder von einem Prü-
fer, i.d.R. einer Professorin oder ein Professor auf-
gegeben und betreut. Für die Wahl der Themenstel-
lerin oder des Themenstellers sowie für die The-
menerteilung hat die Kandidatin oder der Kandidat 
ein Vorschlagsrecht. Dieses begründet keinen 
Rechtsanspruch. Die Ausgabe des Themas erfolgt 
über die/den Vorsitzende(n) des Prüfungsausschus-
ses durch das Prüfungsamt. Der Zeitpunkt der Aus-
gabe wird dort aktenkundig gemacht.  
 
(3) Die Bearbeitungszeit für das Thema der Ab-
schlussarbeit beträgt 3 Monate und kann auf be-
gründeten Antrag des Themenstellers auf maximal 
6 Monate verlängert werden. Die Dauer der Bear-
beitungszeit wird im Prüfungsamt aktenkundig 
gemacht. Das Thema der Abschlussarbeit und der 
sich daraus ergebende notwendige Untersu-
chungsaufwand soll innerhalb der festgelegten Frist 
zu bewältigen sein. Die Frist beginnt mit dem Tage 
der Übergabe des Themas der Abschlussarbeit 
durch das Prüfungsamt. Die Arbeit gilt mit der 
Abgabe beim Prüfungsamt oder bei der Poststelle 
der Universität vor Ablauf der festgesetzten Bear-
beitungszeit als fristgerecht beendet. 
 
(4) Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb 
des ersten Drittels der Bearbeitungszeit zurückge-
geben werden.  
 
(5) Versäumt die/der Kandidat/in die Abgabefrist 
schuldhaft, so gilt die Arbeit als mit "nicht ausrei-
chend" (5,0) bewertet. Liegt ein wichtiger Grund 
für das Versäumen der Frist vor, kann die/der Vor-
sitzende des Prüfungsausschusses nach Rückspra-
che mit der/dem Betreuer/in eine Fristverlängerung 
bis zu einem Monat, im Krankheitsfall entspre-
chend der Dauer der Krankschreibung, gewähren. 
 
(6) Die Abschlussarbeit ist eine für die Masterprü-
fung eigens angefertigte Arbeit in deutscher Spra-
che. Mit Zustimmung der/des Betreuerin/Betreuers 
und der/des Zweitgutachterin/Zweitgutachters kann 
die Abschlussarbeit in einer anderen Sprache er-
stellt werden. Ist die Arbeit in einer Fremdsprache 
verfasst, muss sie als Anhang eine Zusammenfas-
sung in deutscher Sprache enthalten. 
 
(7) Die Abschlussarbeit ist in einem mit der Uni-
versitätsbibliothek abgestimmten elektronischen 
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Format sowie als Ausdruck gebunden in drei Ex-
emplaren vorzulegen. Sie ist mit Seitenzahlen, 
einem Inhaltsverzeichnis und einem Verzeichnis 
der benutzten Quellen und Hilfsmittel zu versehen. 
Die Passagen der Arbeit, die fremden Werken wört-
lich oder sinngemäß entnommen sind, müssen unter 
Angabe der Quellen gekennzeichnet sein. Die Ar-
beit soll in der Regel 80 Seiten DIN A 4 nicht über-
schreiten. Am Schluss der Arbeit hat die/der Kan-
didat/in zu versichern, dass sie/er sie selbstständig 
verfasst sowie keine anderen Quellen und Hilfsmit-
tel als die angegebenen benutzt hat. 
 
(8) Die Abschlussarbeit soll spätestens innerhalb 
von 8 Wochen von zwei Gutachterinnen/Gutachtern 
bewertet werden. Die/der Prüfer/in, die/der das 
Thema der Abschlussarbeit gestellt hat, begutachtet 
die Arbeit schriftlich und begründet ihre/seine Be-
notung gemäß § 12. Weicht die Note des/der zwei-
ten Gutachters/in um mehr als zwei Noten ab, so 
bestellt der Prüfungsausschuss eine/n dritten Gut-
achter/in. Bewerten zwei der dann drei Gutach-
ter/innen die Arbeit als "nicht ausreichend", so 
lautet die Endnote "nicht ausreichend". Anderen-
falls wird die Note als arithmetischer Durchschnitt 
aus den Noten der zwei, gegebenenfalls drei Gut-
achter/innen gebildet. 
 
(9) Zur Verteidigung der Arbeit setzt der Prüfungs-
ausschuss eine Disputation oder ein Kolloquium an. 
Sie sollte möglichst im Rahmen des Forschungsse-
minars eines Forschungskolloquiums (MA-FK-100 
bis MA-FK-600) erfolgen. Die Bewertung der Dis-
putation oder der Leistung im Kolloquium geht mit 
einem Fünftel in die Bewertung der Gesamtleistung 
der Masterarbeit ein. 
 
(10) Eine mit „nicht ausreichend“ (5.0) bewertete 
Abschlussarbeit kann nur einmal wiederholt wer-
den. 
 
 
§ 25 Abschluss des Masterstudiums 
 
Die Masterprüfung im Fach gilt als bestanden, 
sobald alle Leistungspunkte gemäß § 23 Abs. 1 
erbracht wurden. Die Graduierung gemäß § 13 Abs. 
1 erfolgt, sobald alle Leistungspunkte in den Berei-
chen gemäß § 2 Abs. 3 erbracht wurden. 
 
 
IV. Übergangs- und Schlussbestimmungen 
 
§ 26 Ungültigkeit der Graduierung 
 
(1) Hat ein/e Kandidat/in in einem Leistungserfas-
sungsprozess getäuscht und wird diese Tatsache 
erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, 
kann der Studienausschuss im Benehmen mit dem 
Fakultätsrat der Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftlichen Fakultät nachträglich die betroffenen 
Leistungspunkte entziehen oder deren Noten ent-

sprechend berichtigen. Dies kann die Annullierung 
der Graduierung zur Folge haben. 
 
(2) Waren die Voraussetzungen zur Teilnahme an 
einem Leistungserfassungsprozess nicht erfüllt, 
ohne dass der/die Kandidat/in täuschen wollte, und 
wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des 
Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch 
die Vergabe der Leistungspunkte beseitigt. Hat 
der/die Kandidat/in die Teilnahme vorsätzlich zu 
Unrecht erwirkt, so entscheidet der Prüfungsaus-
schuss im Benehmen mit dem Fakultätsrat der 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät 
über die Rücknahme des Zeugnisses. 
 
(3) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und ggf. 
ein neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen Zeugnis 
ist auch die Graduierungsurkunde einzuziehen, 
wenn die Graduierung auf Grund einer Täuschung 
zu Unrecht erfolgte. 
 
(4) Die Bestimmungen über die Entziehung von 
akademischen Graden bleiben unberührt. 
 
 
§ 27 Einsicht in die Prüfungsakte 
 
(1) Unbeschadet des § 10 Abs. 9 sind die für die 
Bewertung relevanten Unterlagen aus dem Leis-
tungserfassungsprozess ein Jahr lang vom Lehrper-
sonal aufzubewahren. Danach können sie an die 
Studierenden ausgehändigt oder ausgesondert wer-
den. 
 
(2) Innerhalb einer vom Prüfungsausschuss näher 
festzulegenden Frist, spätestens ein Jahr nach Ab-
schluss des Prüfungsverfahrens, wird der Kandida-
tin oder dem Kandidaten auf Antrag Einsicht in die 
auf ihre/seine schriftliche Abschlussarbeit bezoge-
nen Gutachten gewährt. Nach Ablauf von fünf 
Jahren nach Abschluss des Prüfungsverfahrens 
werden die Abschlussarbeiten unbeschadet der 
Regelung des § 28 ausgesondert. 
 
 
§ 28 Archivierung von Abschlussarbeiten 
 
Abschlussarbeiten, die mit „sehr gut“ bewertet 
wurden, werden nach Ablauf der Frist des § 27 
Abs. 2 in der Universitätsbibliothek archiviert, 
wenn der/die Kandidat/in oder ein/eine Gutach-
ter/innen dem nicht widersprechen. 
 
 
§ 29 Übergangsregelungen 
 
Diese Prüfungsordnung gilt für alle Studierenden, 
die nach In-Kraft-Treten dieser Ordnung im Bache-
lor- oder Masterstudiengang Volkswirtschaftslehre 
an der Universität Potsdam immatrikuliert werden. 
Die Fortgeltung der auf der Grundlage der vorläufi-
gen Diplomprüfungsordnung für die Studiengänge 
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Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre und 
Volkswirtschaftslehre sozialwissenschaftlicher 
Richtung an der Universität Potsdam vom 18. De-
zember 1996 durchgeführten Prüfungen wird durch 
das In-Kraft-Treten dieser Ordnung nicht berührt.  
 
 
§ 30 In-Kraft-Treten  

 
Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffent-
lichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Universität Potsdam in Kraft.  
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1. Modulübersicht 
 
1.1.     Module im B.Sc. Studiengang Volkswirtschaftslehre 
1.1.1.  Pflichtbereich  
 
Modul: BA-100 Wirtschafts- und Ordnungspolitik 
 
Modultitel BA-100: Wirtschafts- und Ordnungspolitik 
Anzahl der LP 12  
Anzahl der SWS 6 
Veranstaltungstypen 2 Vorlesungen (je 2 SWS, je 4 LP);  1 Übung (2 SWS = 4 LP) 
Angebotsturnus Jährlich 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

Keine 

Inhaltsbeschreibung des 
Moduls 

Theorie der Wirtschaftspolitik (Einführung, Grundlagen usw.)  
Wettbewerbstheorie und -politik 

Lernziele Erwerb von Grundlagenwissen 
Zu erbringende Leistungen 2 Klausuren 
Modulnote Durchschnitt der Klausurnoten 
 
Modul: BA-200 Mikroökonomik I 
 
Modultitel BA-200: Mikroökonomik I 
Anzahl der LP 12 
Anzahl der SWS 6 
Veranstaltungstypen 1 Vorlesung (4 SWS) und 1 Übung (2SWS) 
Angebotsturnus jährlich (2-semestrig) 
Voraussetzung für  
die Teilnahme 

Keine 

Inhaltsbeschreibung 
des Moduls 

Erklärung des ökonomischen Verhaltens von Haushalten und Unternehmen in einem 
marktwirtschaftlichen Kontext 

Lernziel Erkennen der Gründe und Ursachen wirtschaftlicher Entscheidungen von Haushalten und 
Unternehmen. 

zu erbringende  
Leistung 

1 Klausur zu 90 Min. 

Modulnote Note der Klausur 
 
 
Modul:  BA-300 Makroökonomik  
 
Modultitel BA-300  Makroökonomik 
Fachgebiet Volkswirtschaftslehre 

Anzahl der LP 12 
Anzahl der SWS  6 
Angebotsturnus jährlich  ( 2-semestrig ) 
Veranstaltungstypen 1 Vorlesung (4 SWS) und 1 Übung (2 SWS) 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

Keine 
 

Inhaltsbeschreibung des 
Moduls 

Gesamtwirtschaftliche Größen sind mittels makroökonomischer Begriffe bei einer 
jeweils problemorientierten Modellierung in volkswirtschaftlichen Totalmodellen zu 
verstehen und analysieren. 

Lernziele Vermittlung der Fähigkeit, ökonomische Verhaltensweisen und komplexe Sachverhal-
te zu verstehen und in formal-abstrakte Symbole und Gleichungen zu komprimieren 
sowie in problemorientierten Modellen / Systemen ökonomisch konsistent zu argu-
mentieren. 

Zu erbringende Leistungen 1 Klausur (90 Min)  
Modulnote  Note der Klausur 
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Modul: BA-400 Finanzwissenschaft 
 
Modultitel BA-400 Finanzwissenschaft (FiWi) 
Anzahl der LP 12 
Anzahl der SWS 6 
Veranstaltungstypen Block FiWi 1: 

Vorlesung: Staatstheorie und öffentliche Güter 4 LP (2SWS) 
Übung: Staatstheorie und öffentliche Güter 2 LP (1SWS) 
Block FiWi 2: 
Vorlesung: Steuer- und Sozialpolitik 4 LP (2SWS) 
Übung: Steuer- und Sozialpolitik 2 LP (1SWS) 

Angebotsturnus Block1 im WS und Block2 im SS 
Voraussetzung für  
die Teilnahme 

• BA-SQ-010 
• BA-200 
• BA-300 
• Block FiWi 1 - Voraussetzung für Block FiWi 2  

Inhaltsbeschreibung 
des Moduls 

Block FiWi 1: 
Grundlegung 
Rechtfertigung staatlicher Intervention 
- Wohlfahrtstheoretische Grundlegung 
- Marktversagen 
- Kollektive Entscheidungsregeln 
- Staatsversagen 
- Wirkungen staatlicher Intervention 
Ziele und Akteure der Finanzpolitik 
- Ziele der Finanzpolitik 
- Politische Akteure und ihre Ziele 
- Polit-ökonomische Modelle 
- Finanzpolitische Instrumente 
 
Block FiWi 2: 
Steuerpolitik 
- Geschichte der Steuerlehre und Steuerwirtschaft 
- Grundprinzipien der Abgabenerhebung 
- Grundbegriffe der Steuerlehre 
- Besteuerung und Leistungsanreize 
- Einkommen- und Körperschaftsteuer 
- Umsatz- und Verbrauchsteuern 
- weitere ausgewählte Steuern 
Sozialpolitik 
- Soziale Sicherung und Gesellschaftssysteme 
- Methodik der Analyse existierender Sicherungssysteme 
- Einrichtungen der Alterssicherung 
- Einrichtungen der Gesundheitsvorsorge 
- Einrichtungen der sozialen Grundsicherung 
- Sonstige Sicherungssysteme 
- Besondere Problemgruppen in der Sozialen Sicherung 
 

Lernziel In diesen Veranstaltungen werden den Studierenden grundlegende Einblicke in die Finanz-
wissenschaft vermittelt. Die Teilnehmer sollten nach erfolgreichem Abschluss des Moduls 
in der Lage sein: 

• die Motivation verschiedener staatlicher Aktivitäten zu erkennen, 
• die Instrumente staatlichen Handelns zu beurteilen   
• und die Wirkungen eines Eingriffs abschätzen zu können.  

zu erbringende  
Leistung 

90 Min Klausur in Block FiWi 1  
90 Min Klausur in Block FiWi 2  

Modulnote Durchschnitt der beiden Klausuren 
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Modul: BA-500 Einführung in die Internationale Wirtschaftspolitik 
 
Modultitel BA-500: Einführung in die Internationale Wirtschaftspolitik 
Anzahl der LP 12 
Anzahl der SWS 6 
Veranstaltungstypen 1 Vorlesung (4 SWS) und 1 Übung (2 SWS) 
Angebotsturnus i.d.R jährlich (2-semestrig) 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

Mikroökonomik BA-200 
Makroökonomik BA-300 

Inhaltsbeschreibung des 
Moduls 

Die Veranstaltungen dieses Moduls führen in die Lehre von den internationalen Wirt-
schaftsbeziehungen ein. Es wird ein Überblick über die Teilgebiete der realgüterwirt-
schaftlichen (reinen) und monetären Theorie der Außenwirtschaft vermittelt. Darüber 
hinaus werden die grundlegenden Strategien und Instrumente der Außenwirtschaftspoli-
tik (Handels- und Währungspolitik) erläutert, sowie ein kurzer Überblick über die wich-
tigsten Institutionen der Weltwirtschaftsordnung gegeben.  

Lernziele Die Teilnehmer(Innen) der Veranstaltungen sollen grundlegende Kenntnisse über die 
Funktionsweise der Weltwirtschaft erlangen. 

Zu erbringende Leistungen Klausur (90 Minuten) 
Modulnote Note der Klausur 
 
 
 
Modul: BA-600 Statistik/Ökonometrie 
 
Modultitel BA-600 Statistik/Ökonometrie 
Anzahl der LP 12 
Anzahl der SWS 6 
Veranstaltungstypen 1 Vorlesung (2SWS) und 1 Übung (2SWS) „Statistik und Methoden der empirischen Wirt-

schaftsforschung“  
1 Vorlesung (2SWS) „Elemente der Ökonometrie“ (mit fakultativer Computerübung) 

Angebotsturnus Jährlich über zwei Semester, beginnend frühestens im 2. Studiensemester 
Voraussetzung für  
die Teilnahme 

BA-SQ-010 Mathematik I , BA-300 Makroökonomik 

Inhaltsbeschreibung 
des Moduls 

Adäquation von Theorie und Empirie in der Wirtschaft 
Erhebung von Wirtschaftsdaten 
Aufbereitung und Klassifikation von Wirtschaftseinheiten 
Datenanalyse und -präsentation 
Modellierung wirtschaftlicher Entwicklungen und Zusammenhänge 
Stochastik in der Wirtschaft 
Schätzen von ökonomischen Kennzahlen aus Teilerhebungen 
Prüfen ökonomischer Hypothesen 
Schätzen von Modellen und Prüfen von Restriktionen 

Lernziel Erkennen der Bedeutung empirischer Überprüfung ökonomischer Theorien 
Erlernen des Umgangs mit großen Datenmengen 
Erlernen der Anwendung von Analysemethoden 
Erkennen fehlerhafter Fragestellungen, Definitionen, Erhebungen und Analysen 
Fähigkeit zur qualitativen Interpretation quantitativer Analyseergebnisse 
Fähigkeit zur Beurteilung ökonomischer Entwicklungen und Zusammenhänge 
Umgang mit Messfehlern und Unsicherheit in der Wirtschaft 

zu erbringende  
Leistung 

2 Klausuren (je 60 Min) und aktive Teilnahme an der Übung 

Modulnote Durchschnitt der beiden Klausurnoten 
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1.1.2. Seminarbereich 
 
Modul: BA-S-100 Wirtschafts- und Ordnungspolitik 
 
Modultitel BA-S-100: Wirtschafts- und Ordnungspolitik 
Anzahl der LP 6   
Anzahl der SWS 2 
Veranstaltungstypen (Haupt-)Seminar 
Angebotsturnus Jährlich 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

BA-100,  2 weitere Module aus BA-100 bis BA-600 

Inhaltsbeschreibung des 
Moduls 

Aktuelle Probleme der Wirtschafts- und Wettbewerbspolitik 

Lernziele Lösung aktueller Probleme 
Zu erbringende Leistungen Hausarbeit (0,8), Referat/aktive Teilnahme (0,2) = Seminarnote  
Modulnote Seminarnote 
 
 
 
Modul: BA-S-200 Mikroöokonomik II 
 
Modultitel BA-S-200: Mikroöokonomik II 
Anzahl der LP 6 
Anzahl der SWS 2 
Veranstaltungstypen Hauptseminar 
Angebotsturnus jährlich (2-semestrig) 
Voraussetzung für  
die Teilnahme 

BA-SQ-010 (Mathematik I), BA-SQ-011 (Mathematik II), BA-SQ-060 (Einführung in 
wissenschaftliches Arbeiten), BA-200 plus zwei weitere Module aus der Gruppe BA-
100 bis BA-600 

Inhaltsbeschreibung 
des Moduls 

Erklärung des Verhaltens von Marktakteuren und der Marktergebnisse auf Güter- und 
Faktormärkten 

Lernziel Erkennen der Gründe und Ursachen von Marktprozessen und Marktergebnissen 
Zu erbringende Leistungen aktive Teilnahme (20%), Hausarbeit (50%), Referat (30 %) = Seminarnote 
Modulnote Seminarnote 
 
 
 
Modul: BA-S-300 Spezielle Makroökonomik  
 
Modultitel BA-S-300: Spezielle Makroökonomik  
Anzahl der LP 6 
Anzahl der SWS 2 
Veranstaltungstypen (Haupt-) Seminar 
Angebotsturnus Jährlich ( 2-semestrig ) 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

BA-SQ-010 (Mathematik I), Einführung in wissenschaftliches Arbeiten, 
2 erfolgreich abgeschlossene Module aus BA-100 bis BA-600 

Inhaltsbeschreibung des 
Moduls 

Analysen ausgewählter Ansätze der modernen ökonomischen Verhaltenstheorie und 
grundlegender wirtschaftspolitischer Diskussionen im jeweiligen aktuellen Kontext.  

Lernziele Grundlegende Fähigkeit (aktuelle) verhaltensökonomische und gesamtwirtschaftliche 
Fragestellungen zu erfassen, zu strukturieren und einer systematischen konsistenten 
Lösung zu zuführen. Das Seminar soll die fundierte Kommunikationsfähigkeit (münd-
lich und schriftlich – siehe BA-Arbeit) fördern.  

Zu erbringende Leistungen Hausarbeit (0,8) und Referat sowie aktive Teilnahme (0,2) = Seminarnote 
Modulnote Seminarnote 
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Modul: BA-S-400 Finanzwissenschaft 
 
Modultitel BA-S-400: Finanzwissenschaft  
Anzahl der LP 6 
Anzahl der SWS 2 
Veranstaltungstypen (Haupt-) Seminar 
Angebotsturnus Jährlich (2-semestrig) SS 
Voraussetzung für  
die Teilnahme 

Block FiWi 1 aus Modul BA-400 

Inhaltsbeschreibung 
des Moduls 

Seminar zu ausgewählten Themen der Finanzwissenschaft 
 

Lernziel Die Teilnehmer sollten nach erfolgreicher Beendigung des Seminars die Technik wis-
senschaftlichen Arbeitens beherrschen und mit den im Seminar behandelten Themen 
vertraut sein.   

Zu erbringende Leistungen Seminararbeit (0,7) und Referat sowie aktive Teilnahme (0,3) = Seminarnote 
Modulnote Seminarnote 
 
 
 
Modul: BA-S-500 Ausgewählte Aspekte der internationalen Wirtschaftspolitik 
 
Modultitel BA-S-500:  

Ausgewählte Aspekte der internationalen Wirtschaftspolitik 
Anzahl der LP 6 
Anzahl der SWS 2 
Veranstaltungstypen Seminar (2 SWS, 6 LP) 
Angebotsturnus i.d.R. jährlich (2-semestrig) 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

BA-200 (Mikroökonomik), BA-300 (Makroökonomik), BA-500 (Intern. Wirtschaftspo-
litik) 
Empfohlen: Einführung in das  wissenschaftliche  Arbeiten 

Inhaltsbeschreibung des 
Moduls 

Das Seminar vertieft einen Teilbereich der in dem Modul BA-500 behandelten Themen, 
z.B. Theorien des internationalen Handels, WTO, IMF, etc. Darüber hinaus wird den 
Teilnehmern Gelegenheit gegeben, Themenvorschläge zu entwickeln und zu bearbei-
ten.  

Lernziele Die Teilnehmer sollen lernen, ein Thema anhand der vorgegebenen Literatur eigenstän-
dig zu erarbeiten und vorzutragen. Dabei sollen wichtige Techniken wissenschaftlichen 
Arbeitens eingeübt werden. Die Teilnehmer sollen z.B. lernen, Daten und Literatur zu 
recherchieren, die wesentlichen Aussagen eines Fachtextes zu erfassen und auf seine 
Annahmen und Implikationen hin zu hinterfragen, sich in Wort und Schrift argumenta-
tiv aufeinander zu beziehen, (statt sich wechselseitig mit politischen Werturteilen zu 
konfrontieren, die sich einer wissenschaftlichen Beurteilung entziehen.). Wichtig für 
den weiteren Verlauf des Studiums sind auch die Vermittlung von Moderations- und 
Präsentationstechniken.  

Zu erbringende Leistungen Hausarbeit (60%) und Referat sowie aktive Teilnahme an allen Seminarsitzungen 
(40%)  = Seminarnote 

Modulnote Seminarnote 

 
 
Modul:  BA-S-600 Statistik/Ökonometrie 
 
Modultitel BA-S-600: Statistik/Ökonometrie 
Anzahl der LP 6 
Anzahl der SWS 2 
Veranstaltungstypen Hauptseminar 
Angebotsturnus Jährlich 1 Semester 
Voraussetzung für  
die Teilnahme 

BA-SQ-010 (Mathematik I), BA-SQ-011 (Mathematik II), BA-600 (Statistik und Öko-
nometrie),  BA-600, zwei weitere Module aus BA-100  bis  BA-500 

Inhaltsbeschreibung 
des Moduls 

Selbständige Erhebung von Wirtschaftsdaten zu gegebener Fragestellung 
Aufbereitung und Klassifikation statistischer Individualdaten aus den Forschungsdaten-
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zentrum 
Selbständige Durchführung spezieller Datenanalysen und -präsentationen 
Eigenständiger Bau und Schätzung von Modellen wirtschaftlicher Entwicklungen und 
Zusammenhänge 
Erforschung und Darstellung von Arbeitsprozessen der amtlichen Statistik 

Lernziel Erlernen des praktischen Umgangs mit großen Datenmengen 
Erwerb der praktischen Fähigkeit zur qualitativen Interpretation quantitativer Analyse-
ergebnisse 
Erlernen der Beurteilung ökonomischer Entwicklungen und Zusammenhänge auf 
Grund eigener Erhebungen und Analysen 
Souveräner Umgang mit Messfehlern und Unsicherheit in der Wirtschaft 
Erkennen der Bedeutung empirischer Überprüfung ökonomischer Theorien in eigener 
Erfahrung 

Zu erbringende Leistungen Hausarbeit (50%) und Referat, vorbereitete Diskussion („Koreferat“) sowie  aktive 
Teilnahme (50 %) 

Modulnote Seminarnote 
 
 
1.1.3. Zu Schlüsselqualifikationen: 
 
Modul: BA-SQ-010 Mathematik I  
 
Modultitel BA-SQ-010 Mathematik I 
Zahl der LP 6 
Anzahl der SWS 3 
Angebotsturnus Wintersemester 
Veranstaltungstypen 2 SWS Vorlesung 

1 SWS Übung 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

Keine 

Inhaltsbeschreibung des 
Moduls 

Grundlagen: Mengen, Funktionen, Kombinatorik 
Zahlenfolgen und elementare Finanzmathematik 
Differenzialrechnung   
Einführung in die lineare Algebra 

Lernziele Beherrschung von mathematischen Methoden bei der Aufstellung und Behandlung 
mathematischer Modelle für grundlegende quantitative ökonomische Zusammenhänge  

Zu erbringende Leistungen Klausur 
 
 
Modul: BA-SQ-011 Mathematik II 
 
Modultitel BA-SQ-011 Mathematik II 
Zahl der LP 6 
Anzahl der SWS 3 
Angebotsturnus Sommersemester 
Veranstaltungstypen 2 SWS Vorlesung 

1 SWS Übung 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

Mathematik I 

Inhaltsbeschreibung des 
Moduls 

Vertiefung der Differenzialrechnung und nichtlineare Optimierung 
Integralrechnung: Grundlagen, uneigentliche Integrale und Verteilungsfunktionen 
Einführung in Differenzen- und Differentialgleichungen 
 

Lernziele Beherrschung von mathematischen Methoden bei der Aufstellung und Behandlung 
mathematischer Modelle für quantitative ökonomische Zusammenhänge   

Zu erbringende Leistungen Klausur 
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1.2. Module im M.Sc. -Studiengang Volkswirtschaftslehre 
 
1.2.1. Pflichtbereich: 
 
Modul: MA -100 Wirtschafts- und Strukturpolitik 
 
Modultitel MA-100: Wirtschafts- und Strukturpolitik 
Anzahl der LP 9 
Anzahl der SWS 4 
Veranstaltungstypen V mit 2 SWS = 4 LP, F-Übung mit 2 SWS = 5 LP 
Angebotsturnus jährlich 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

Keine 

Inhaltsbeschreibung des 
Moduls 

Strukturwandel, Strukturpolitik, FuE-Politik, Industriepolitik 

Lernziele Erwerb fortgeschrittener Kenntnisse 
Zu erbringende Leistungen V: Klausur 

FÜ: Klausur und aktive Teilnahme 
Modulnote Note Vorlesung (4/9), FÜ (5/9) 

 
 
Modul: MA-200 Internationale und regionale Mikroökonomik 
 
Modultitel MA-200: Internationale und interregionale Mikroökonomik 
Anzahl der LP 9 
Anzahl der SWS 4 
Veranstaltungstypen V mit 2 SWS = 4 LP; Seminar oder F-Übung mit 2 SWS = 5 LP 
Angebotsturnus jährlich (2-semestrig) 
Voraussetzung für  
die Teilnahme 

keine 

Inhaltsbeschreibung 
des Moduls 

Erklärung ökonomischer Prozesse in unterschiedlichen räumlichen Zusammenhängen, 
sowohl im internationalen als auch im interregionalen oder intraregionalen Kontext 

Lernziel Erkennen von Ursachen und Gründen internationaler, interregionaler und intraregionaler 
Standorte und Handelsströme  

zu erbringende  
Leistung 

Vorlesung: Klausur 
Seminar: aktive Teilnahme 20% , Hausarbeit 50%, Referat 30% 
Oder F-Übung: aktive Teilnahme 20% , Klausur 80% 

Modulnote Note Klausur 4/9 und Note Seminar oder F-Übung 5/9 
 
 
Modul:   MA-300 Internationale Makroökonomik 
 
Modultitel MA-300: Internationale Makroökonomik  
Anzahl der LP 9 
Anzahl der SWS 4 
Veranstaltungstypen V mit 2 SWS = 4 LP und 

S mit  2 SWS = 5 LP oder FÜ mit 2 SWS = 5 LP 
Angebotsturnus 2- bis 3-semestrig 
Voraussetzungen für 
die Teilnahme 

keine 

Inhaltsbeschreibung 
des Moduls 

Analysen einer offenen Volkswirtschaft mit Außenhandel und Kapitalverkehr (monetäre 
Außenwirtschaft), dynamische Zahlungsbilanz und Demographie,  2-3 Länder-Modelle 
(Integration, Globalisierung). Eine Vertiefung der monetären Aspekte erfolgt u.a. in MA-
030, der internationalen und globalen Aspekte in MA-071, MA-032 und MA-070; eine 
Spezialisierung auf Beschäftigung und Arbeitsmarkt in MA-031 und MA-032. 

Lernziele Vertiefte Kenntnisse einer wissenschaftlich fundierten Analyse von gesamtwirtschaftlichen 
Zusammenhängen und die Fähigkeit internationale  sowie globale Entwicklungen in ihrer 
Bedeutung für eine Volkswirtschaft sowie einzelne Sektoren und Gruppen beurteilen zu 
können und entsprechend wirtschaftspolitische Maßnahmen verstehen und konzipieren zu 



 20

können. Förderung der Motivation zu Tätigkeiten im internationalen Kontext und internati-
onalen Organisationen.   

Zu erbringende Leis-
tungen 

Vorlesung: Klausur, 
Seminar:   Hausarbeit und Referat/Teilnahme (Gewichte: 0,7 und 0,3) 
F-Übung:  Klausur und aktive Teilnahme (Gewicht: 0,8 und 0,2)  

Modulnote Note Vorlesung (Gewicht: 4/9), Note Seminar oder F-Übung (Gewicht: 5/9) 
 
 
Modul: MA-400 Steuerlehre 
 
Modultitel MA-400: Steuerlehre 
Anzahl der LP 9 
Anzahl der SWS 4 
Veranstaltungstypen V: Steuerlehre im WS 4 LP (2 SWS) und: 

S: Steuerlehre 5 LP (2 SWS) oder F-Übung 5 LP (2 SWS) 
Angebotsturnus jährlich    
Voraussetzung für  
die Teilnahme 

keine 

Inhaltsbeschreibung 
des Moduls 

Vorlesung: 
Steuertheorie 

- Allgemeine Steuerlehre 
- Steuerwirkungslehre 

Steuerpolitik 
- Spezielle Steuerlehre 
- Ausgewählte Steuerreformvorschläge 

 
Seminar: 
ausgewählte Themen der Steuertheorie und Steuerpolitik 
F-Übung: 
- Vertiefung der in der Vorlesung behandelten Themen (insbesondere der Theorie) 
- Ergänzung durch Referate über tagespolitische Steuerthemen oder andere Fragestellungen    

Lernziel In diesen Veranstaltungen werden den Studierenden umfassende Kenntnisse im Bereich der 
Steuerlehre vermittelt. Die Teilnehmer sollten nach erfolgreichem Abschluss des Moduls in 
der Lage sein: 

• fundiert steuertheoretisch zu argumentieren und  
• aktuelle und grundsätzliche Themen der Steuerpolitik analysieren zu können. 

zu erbringende  
Leistung 

V: 90 Min Klausur  (4 LP) 
S: Hausarbeit, Referat und aktive Teilnahme (5 LP) oder 
F-Übung: Klausur (60 Min) und 15 min. Thesenpapier/Referat (5 LP) 

Modulnote Note V (Gewicht:/4/9) und Note S oder F-Übung (5/9). 

 
 
 
Modul: MA-500 Internationale Wirtschaftsbeziehungen I  
 
Modultitel MA-500: 

Internationale Wirtschaftsbeziehungen I (International Political Economics I) 
Anzahl der LP 9 
Anzahl der SWS 4 
Veranstaltungstypen Vorlesung (2 SWS, 4 LP), und eine Fortgeschrittenenübung (2 SWS, 5 LP) 
Angebotsturnus i. d. R. jährlich (2-semestrig) 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

Grundlegende Kenntnisse der Mikro- und Makroökonomik, der reinen und monetären 
Außenhandelstheorie sowie der Institutionen der Weltwirtschaft (IMF, IWF, Weltbank, 
GATT, WTO)  
Beherrschung der englischen Sprache in Wort und Schrift, da die Vorlesung abwech-
selnd in deutsch und englisch gehalten wird.  

Inhaltsbeschreibung des 
Moduls 

Das Modul behandelt verschiedene Themenkomplexe der internationalen Wirtschafts-
beziehungen. Behandelt werden neben den klassischen, neoklassischen und neueren 
Außenhandelstheorien, unorthodoxe Theorien des internationalen Handels. In Ergän-
zung der üblichen modelltheoretisch-mathematischen Darstellung soll in diesem Modul 
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auch der real- und dogmengeschichtliche Kontext erläutert werden, in dem die Theorien 
entstanden. Diskutiert werden auch die Auffassung jener Autoren, die gegen die "Frei-
handelsdoktrin" argumentieren und argumentiert haben (z.B. List, Hamilton). 

Lernziele Die Veranstaltungen sollen den Teilnehmern fundierte theoretische, dogmengeschicht-
liche und realhistorische Kenntnisse über die Hintergründe der gegenwärtig geführten 
Globalisierungsdiskussion vermitteln. In den Fortgeschrittenenübungen werden die 
Teilnehmer darüber hinaus durch Diskussionen, Kurzreferate, kritische Zusammenfas-
sungen aktiv an der Durchführung der Veranstaltungen beteiligt. Thematischer Schwer-
punkt der Übungen sind die empirische Prüfung der Außenhandelstheorien sowie die 
wirtschaftspolitischen Implikationen, die aus den konkurrierenden Theorien gezogen 
werden. 

Zu erbringende Leistungen Klausur der Vorlesung, eine weitere schriftliche Leistung (Kurzreferate, Protokolle, 
Resümee) in der FÜ und aktive mündliche Mitarbeit  

Modulnote Note der beiden Veranstaltungen gewichtet im Verhältnis der LP (4/9 und 5/9) 

 
 
 
Modul: MA-600 Statistik/Ökonometrie, 24.3.06  
 
Modultitel MA-600: Statistik/Ökonometrie 
Anzahl der LP 9 
Anzahl der SWS 4 
Veranstaltungstypen Vorlesung mit 2 SWS (4 LP); 

Hauptseminar mit 2 SWS (5 LP) oder F-Übung mit 2 SWS (5 LP) 
Angebotsturnus Jährlich 1 Semester 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 

Inhaltsbeschreibung des 
Moduls 

Recherche nach und Erhebung von adäquaten Wirtschaftsdaten zu gegebener volkswirt-
schaftlicher Fragestellung; Eigenständiger Bau und Schätzung von ökonometrischen 
Modellen volkswirtschaftlicher Entwicklungen und Zusammenhänge; Selbständige 
Recherchen  zu neuen ökonometrischen Methoden ; Erforschung und Darstellung von 
Arbeitsprozessen der amtlichen Statistik; Erarbeitung quantitativer Prognosen und Ab-
leitung von Politikempfehlungen 
 
F-Übung: 
Amtliche und Wirtschaftsstatistik ; Datenanalyse und -präsentation; Modellierung wirt-
schaftlicher Entwicklungen und Zusammenhänge; Fortgeschrittene ökonometrische 
Analyse volkswirtschaftlicher Zeitreihen; Schätzen volkswirtschaftlicher Parameter; 
Prüfen volkswirtschaftlicher Hypothesen 

Lernziele Erlernen des eigenständigen Strukturierens und Formalisieren komplexer volkswirt-
schaftlicher Zusammenhänge 
Erwerb der praktischen Erfahrung von Modellwahl, Modellschätzung und Modellinter-
pretation 
Erlernen der Beurteilung ökonomischer Entwicklungen und Zusammenhänge auf 
Grund eigener Erhebungen, Modelle und Analysen 
Fähigkeit zur souveränen Nutzung der amtlichen Statistik und der statistisch-
ökonometrischen Instrumentariums  

Zu erbringende Leistungen Vorlesung: Klausur (4/9) 
Seminar: Hausarbeit (3/9) und  Referat, Koreferat, aktive Teilnahme (2/9) oder: 
F-Übung: Klausur (3/9) und aktive Teilnahme (2/9) 

Modulnote Durchschnittsnote aus Note der Vorlesung (4/9) und des Seminars (5/9) oder der Übung 
(5/9) 
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1.2.2. Wahlbereich: 
 
M.Sc. in Volkswirtschaftslehre   
 
Modul: MA-010 Sektorale Wirtschaftspolitik 
 
Modultitel MA-010: Sektorale Wirtschaftspolitik 
Anzahl der LP 9 
Anzahl der SWS 4 
Veranstaltungstypen V mit 2 SWS = 4 LP; HS mit 2 SWS = 5 LP 
Angebotsturnus Jährlich 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

MA-100, 1 Modul mit Hausarbeit 

Inhaltsbeschreibung des 
Moduls 

Grundzüge der Agrar-, Energie-, Verkehrs-, Telekommunikationspolitik, Netzökono-
mik 

Lernziele Erwerb und Diskussion aktueller, fortgeschrittener Probleme 
Zu erbringende Leistungen V: Klausur, 

HS: Hausarbeit, Referat, aktive Teilnahme 
Modulnote Note der Vorlesung (4/9) und Note des Hauptseminars (5/9) 
 
 
 
Modul: MA-020 Angewandte Mikroökonomik 
 
Modultitel MA-020: Angewandte Mikroökonomik 
Anzahl der LP 9 
Anzahl der SWS 4 
Veranstaltungstypen Vorlesung mit 2 SWS = 4 LP; F- Übung mit 2 SWS = 5 PL 
Angebotsturnus 2-semestrig 
Voraussetzung für  
die Teilnahme 

2 Module aus MA-100 bis MA-600 

Inhaltsbeschreibung 
des Moduls 

Anwendung des mikroökonomischen Instrumentariums auf ausgewählte Teilbereiche 
wie wirtschaftliches Wachstum und Industrieökonomie 

Lernziel Erlernen des Transfers mikroökonomischer Instrumente auf unterschiedliche ökonomi-
sche Problemfelder 

zu erbringende  
Leistung 

Vorlesung: Klausur 
F-Übung: 1) aktive Teilnahme (20%), 2) Klausur (80%) 

Modulnote Note der Vorlesung (4/9) und Note der F- Übung  (5/9) 
 
 
Modul: MA-021 Spezielle Mikroökonomik 
 
 
Modultitel MA-021: Spezielle Mikroökonomik  
Anzahl der LP 9 
Anzahl der SWS 4 
Veranstaltungstypen Vorlesung mit 2 SWS = 4 LP; F- Übung mit 2 SWS = 5 PL 
Angebotsturnus 2-semestrig 
Voraussetzung für  
die Teilnahme 

2 Module aus MA-100 bis MA-600 

Inhaltsbeschreibung 
des Moduls 

Erweiterung des mikroökonomischen Instrumentariums um spezielle Elemente, wie sie in 
der dynamischen Theorie, der Spieltheorie und der Neuen Ökonomischen Geographie er-
lernt werden können 

Lernziel Im Rahmen ökonomischer Theorien und Ansätze werden neue mikroökonomische Instru-
mente erlernt 

zu erbringende  
Leistung 

Vorlesung: Klausur 
F-Übung: 1) aktive Teilnahme 20% , 2) Klausur 80% 

Modulnote Note der Vorlesung (4/9) und  Note der  F- Übung (5/9) 
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Modul: MA-030 Geld-, Wechselkurs- und Finanzmarktpolitik 
Modultitel MA-030 Geld-, Wechselkurs- und Finanzmarktpolitik 
Anzahl der LP 9 
Anzahl der SWS 4 
Veranstaltungstypen V mit 2 SWS = 4 LP und S oder F-Ü mit 2 SWS = 5 LP 
Angebotsturnus 3- semestrig 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

Modul MA-300 
 

Inhaltsbeschreibung des 
Moduls 

Ausgewählte Aspekte der modernen Geldtheorie, der nationalen und europäischen 
Geldpolitik; das nationale und integrierte internationale Finanzmarktsystem; Wechsel-
kurstheorie und -politik, Wechselkurskrisentheorien.  

Lernziele Vertiefte Kenntnisse in ausgewählten Aspekten und Politikfeldern eines nationalen, 
europäischen und globalen monetären Systems  

Zu erbringende Leistungen Vorlesung: Klausur 
Seminar:   Hausarbeit (0,7) und Referat/aktive Teilnahme (0,3) 
F-Übung:  Klausur (0,8) und aktive Teilnahme (0,2) 

Modulnote Note der Vorlesung (4/9) und  Note des Seminars oder der F-Übung  (5/9) 

 
 
Modul: MA-031 Arbeitsmarkttheorie und -politik 
 
Modultitel MA-031 Arbeitsmarkttheorie und -politik 
Anzahl der LP 9 
Anzahl der SWS 4 
Veranstaltungstypen V mit 2 SWS = 4 LP und 

S mit  2 SWS = 5 LP oder FÜ mit 2 SWS = 5 LP 
Angebotsturnus 3- semestrig 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 

Inhaltsbeschreibung des 
Moduls 

Innerhalb eines gesamtwirtschaftlichen Systems werden verschiedene arbeitsmarktspe-
zifische Störungen, Inflexibilitäten, Lohnfindungsmechanismen, institutionelle Rege-
lungen sowohl national als auch im Rahmen der EU analysiert.     

Lernziele Wissenschaftlich fundiertes Verständnis der spezifischen Probleme des Arbeitsmarktes 
und Fähigkeit derartige Probleme zielorientiert zu strukturieren, kritisch zu werten, 
fachkompetent die jeweils diskutierten Lösungsansätze zu evaluieren. Förderung der 
Präferenz, diesen Schwerpunkt zu vertiefen durch eine Kombination u.a. mit den 
Modulen MA-032 und MA-070 sowie MA-071 bei gleichzeitiger interdisziplinärer 
Verbindung zu sozialwissenschaftlichen Studienmodulen.  

Zu erbringende Leistungen Vorlesung: Klausur 
Seminar:   Hausarbeit (0,7) und Referat/aktive Teilnahme (0,3) 
F-Übung:  Klausur (0,8) und aktive Teilnahme (0,2)  

Modulnote Note der Vorlesung (4/9) und Note des Seminars oder der F-Übung (5/9) 
 
 
Modul: MA-032 Bildung, Humankapital, Migration 
 
Modultitel MA-032: Bildung, Humankapital, Migration  
Anzahl der LP 9 
Anzahl der SWS 4 
Veranstaltungstypen V mit 2 SWS = 4 LP und 

S mit  2 SWS = 5 LP oder FÜ mit 2 SWS = 5 LP 
Angebotsturnus 3- semestrig 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 

Inhaltsbeschreibung des 
Moduls 

Bildungsökonomik (duale Ausbildung, Schulmanagement, Finanzierung von Bildung 
usw.) wirkt sich über die Bildung von Humankapital gesamtwirtschaftlich u.a. auf Be-
schäftigung und Wachstum aus und ist eine wichtige Determinante der internationalen 
Migration im Rahmen globalisierter Arbeitsmärkte u.a. mit Aspekten wie `brain-drain` 
und `brain-gain`. 
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Lernziele Vertiefte Kenntnisse in Theorie und Empirie der Bildung und Bedeutung von Human-
kapital sowie staatlichen Handelns in ausgewählten Ländern wie u.a. der EU und der 
USA. Sinnvolle Kombinationen und Interdisziplinaritäten ergeben sich über die Module 
MA-070 und MA-031 sowie betriebswirtschaftliche und politikwissenschaftliche Mo-
dule.  

Zu erbringende Leistungen Vorlesung: Klausur 
Seminar:   Hausarbeit (0,7) und Referat/aktive Teilnahme (0,3) 
F-Übung:  Klausur (0,8) und aktive Teilnahme (0,2)  

Modulnote Note der Vorlesung (4/9), Note des Seminars oder der F-Übung (5/9) 
 
Modul: MA-040 Umweltökonomik 
 
Modultitel MA-040: Umweltökonomik 
Anzahl der LP 9 
Anzahl der SWS 4 
Veranstaltungstypen Vorlesung Umweltökonomik im SS 4 LP (2 SWS) 

Umweltökonomik-Seminar im WS 5 LP (2 SWS)  
Angebotsturnus jährlich    
Voraussetzung für  
die Teilnahme 

keine 

Inhaltsbeschreibung 
des Moduls 

Vorlesung: 
- Allgemeine Grundlegung 
- Umwelt im Spannungsfeld von Markt und Staat 
- Bewertung von Umweltschäden 
- Bevölkerungsproblematik 
- Makroökonomische Konsequenzen der Umweltproblematik 
- Umweltpolitik 
 
Seminar: 
ausgewählte Themen der Umweltökonomik 

Lernziel In diesen Veranstaltungen werden den Studierenden umfassende Kenntnisse im Bereich der 
Umweltökonomik vermittelt. Die Teilnehmer sollten nach erfolgreicher Beendigung des 
Moduls in der Lage sein: 

• Fragestellungen der Umweltproblematik aus ökonomischer Perspektive zu analy-
sieren und  

• vor diesem Hintergrund umweltpolitische Maßnahmen sachkundig zu bewerten. 
zu erbringende  
Leistung 

90 Min Klausur  (4 LP) 
Seminararbeit, Referat und aktive Teilnahme am Seminar (5 LP) 

Modulnote Mit den Leistungspunkten gewichteter Durchschnitt aus der Klausur- und Seminarnote. 
 
Modul: MA-041 Sozialpolitik 
 
Modultitel MA-041: Sozialpolitik 
Anzahl der LP 9 
Anzahl der SWS 4 
Veranstaltungstypen Vorlesung Sozialpolitik im WS 4 LP (2 SWS) 

Sozialpolitik-Seminar oder F-Übung: 5 LP (2 SWS) 
Angebotsturnus Jährlich    
Voraussetzung für  
die Teilnahme 

keine 

Inhaltsbeschreibung 
des Moduls 

Vorlesung: 
- Ökonomische Theorie der sozialen Sicherung 
- Theorie der Versicherungsmärkte  
- Soziale Sicherung in der Bundesrepublik Deutschland 
Seminar: 
ausgewählte Themen der Sozialpolitik 
F-Übung: 
- Vertiefung der in der Vorlesung behandelten Themen (insbesondere der Theorie) 
- Ergänzung durch Referate über aktuelle sozialpolitische Themen oder andere Fragestel-
lungen      
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Lernziel In diesen Veranstaltungen werden den Studierenden umfassende Kenntnisse im Bereich der 
Sozialpolitik vermittelt. Die Teilnehmer sollten nach erfolgreicher Beendigung des Moduls 
in der Lage sein: 
• Fragestellungen der Sozialpolitik aus ökonomischer Perspektive zu analysieren und  
• vor diesem Hintergrund sozialpolitische Maßnahmen sachkundig zu bewerten. 

zu erbringende  
Leistung 

V: 90 Min Klausur  (4 LP) 
S: Hausarbeit, Referat und aktive Teilnahme  (5 LP) oder 
F-Übung: 1h-Klausur (0,7) und Referat/Thesenpapier (0,3) 

Modulnote Note der Vorlesung (4/9) und Note des Seminars oder der F-Übung (5/9). 
 
 
Modul: MA-042 Haushalts- und Finanzpolitik 
 
Modultitel MA-042: Haushalts- und Finanzpolitik 
Anzahl der LP 9 
Anzahl der SWS 4 
Veranstaltungstypen Vorlesung Haushalts- und Finanzpolitik im WS 4 LP (2 SWS) 

F-Übung Haushalts- und Finanzpolitik im SS 5 LP (2 SWS) 
Angebotsturnus jährlich    
Voraussetzung für  
die Teilnahme 

keine 

Inhaltsbeschreibung 
des Moduls 

Vorlesung: 
- Der öffentliche Haushalt 
- Staat und Wirtschaftskreislauf 
- Staatsverschuldung 
- Finanzausgleich 
 
Übung: 
- Vertiefung der in der Vorlesung behandelten Themen (insbesondere der Theorie) 
- Ergänzung durch Referate über aktuelle finanzpolitische Themen 

Lernziel In diesen Veranstaltungen werden den Studierenden Kenntnisse zu ausgewählten Bereichen 
der Haushalts- und Finanzpolitik vermittelt. Die Teilnehmer sollten nach erfolgreicher 
Beendigung des Moduls in der Lage sein: 
• aus ökonomischer Perspektive Anforderungen an die Fiskalpolitik zu formulieren und 
• qualifiziert Fragestellungen zu Staatsaufbau und föderaler Ordnung zu beurteilen. 

zu erbringende  
Leistung 

90 Min Klausur  (4 LP) 
15 min. Referat zu ausgewähltem Thema oder ein Thesenpapier und 1h Klausur (5 LP) 

Modulnote Mit den Leistungspunkten gewichteter Durchschnitt aus der 1,5h-Klausurnote und der Ü-
bungsnote. Die Übungsnote entspricht dem Durchschnitt aus der 1h-Klausurnote (Gewicht 
0,8) und dem Referat bzw. Thesenpapier (Gewicht 0,2).   

 
 
Modul: MA-050 Internationale Wirtschaftsbeziehungen II  
 
Modultitel MA-050: 

Internationale Wirtschaftsbeziehungen II  
(International Political Economics II) 

Anzahl der LP 9 
Anzahl der SWS 4 
Veranstaltungstypen Vorlesung (2 SWS, 4 LP) und Seminar (2 SWS, 5 LP) 
Angebotsturnus 3- bis 4-semestrig 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

Grundlagenkenntnisse der Politischen Ökonomie, wie sie in MA-500 vermittelt werden.
Beherrschung der englischen Sprache in Wort und Schrift, da die Veranstaltungen al-
ternierend in deutsch und englisch abgehalten werden. 

Inhaltsbeschreibung des 
Moduls 

Themenschwerpunkt dieses Moduls ist die Außenwirtschaftspolitik im weitesten Sinne. 
Neben der Handels- und Währungspolitik liegt der Schwerpunkt auf den institutionellen 
Rahmenbedingungen der Weltwirtschaft, wie sie durch die WTO, Weltbank, IMF und 
zahlreichen regionalen Zusammenschlüssen und Verträgen bestimmt werden. Es geht 
dabei nicht nur um das Begreifen der Funktionsweise dieser Institutionen, sondern auch 
um die ambivalenten Wohlfahrtswirkungen, die von den diesen Institutionen auf die 
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wirtschaftliche Entwicklung der Teilnehmerländer ausgehen.  

Lernziele Die Teilnehmer/Innen sollen ihre Kenntnisse bezüglich der Außenwirtschaftspolitik 
und der Weltwirtschaftsordnung erweitern und ein Problembewusstsein für die Wir-
kungsweise international agierender Institutionen und Organisationen erwerben. Das 
Seminar dient darüber hinaus dem Zweck, die Teilnehmer zu eigenständiger wissen-
schaftlicher Bearbeitung eines vorgegebenen Themas zu befähigen. Präsentationstech-
niken sollen ebenfalls eingeübt und verbessert werden. 

Zu erbringende Leistungen Klausur der Vorlesung, Hausarbeit, Referat und mündliche Mitarbeit im Seminar 
Modulnote Note der Klausur (4/9) und der Seminarleistungen (5/9) 
 
 
Modul: MA-051 Entwicklungstheorie  
 
Modultitel MA-051: Entwicklungstheorie (Development Economics I) 
Anzahl der LP 9 
Anzahl der SWS 4 
Veranstaltungstypen Vorlesung (2 SWS, 4 LP) und Seminar (2 SWS, 5 LP) 
Angebotsturnus drei- bis viersemestrig 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

Grundlagenkenntnisse der Politischen Ökonomie 
Beherrschung der englischen Sprache in Wort und Schrift, da die Veranstaltungen al-
ternierend in deutsch und englisch abgehalten werden. 

Inhaltsbeschreibung des 
Moduls 

Die Veranstaltungen des Moduls behandeln die wichtigsten Theorien und Modelle der 
wirtschaftlichen Entwicklung und Unterentwicklung in ihrem historischen Kontext. 
Darüber hinaus geht es um die Frage, welche empirische Validität diesen Theorien 
beigemessen werden kann und welche praktischen Implikationen sich daraus für die 
nationale und internationale Entwicklungspolitik ergeben. 

Lernziele Den Teilnehmern sollen grundlegende Kenntnisse der Entwicklungstheorie vermittelt 
werden. Sie sollen die Hauptströmungen der Entwicklungstheorie kennen und ihre 
Aussagekraft beurteilen können. Das Seminar dient darüber hinaus dem Zweck, die 
Teilnehmer zu eigenständiger wissenschaftlicher Bearbeitung eines vorgegebenen 
Themas zu befähigen. Neue Moderations- und Präsentationstechniken sollen ebenfalls 
erlernt und eingeübt werden.  

Zu erbringende Leistungen Klausur der Vorlesung, Hausarbeit, Referat und mündliche Mitarbeit 
Modulnote Note der Klausur (4/9) und der Seminarleistungen (5/9) 
 
 
Modul: MA-052 Entwicklungspolitik 
 
Modultitel MA-052: Entwicklungspolitik (Development Economics II) 
Anzahl der LP 9 
Anzahl der SWS 4 
Veranstaltungstypen Vorlesung (2 SWS, 4 LP) und Seminar (2 SWS, 5 LP) 
Angebotsturnus Drei-bis viersemestrig 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

Grundlagenkenntnisse der Politischen Ökonomie, vorzugsweise der Besuch der Veran-
staltungen des Moduls MA-051 (Entwicklungstheorie) 
Beherrschung der englischen Sprache in Wort und Schrift, da die Veranstaltungen al-
ternierend in deutsch und englisch abgehalten werden. 

Inhaltsbeschreibung des 
Moduls 

Die Veranstaltungen dieses Moduls geben einen Überblick über die Zielsetzungen, 
Strategien und Instrumente der Entwicklungspolitik und Entwicklungshilfe. Sie sollen 
darüber hinaus das Problembewußtsein der Teilnehmer schärfen, mit welchen Schwie-
rigkeiten die Umsetzung entwicklungspolitischer Ziele praktisch konfrontiert ist. Daher 
sieht dieses Modul auch den Besuch wichtiger Institutionen deutscher und internationa-
ler Entwicklungspolitik vor (GTZ, KfW, BMZ) Darüber hinaus soll den Teilnehmern 
durch Gastvorträge ein besserer Einblick in die Funktionsweise der praktischen Ent-
wicklungspolitik vermittelt werden. 

Lernziele Das Modul vermittelt den Teilnehmern grundlegende Kenntnisse der verschiedenen 
(konkurrierenden) entwicklungspolitischen Ziele und Strategien, sowie der deutschen, 
europäischen und internationalen Entwicklungspolitik (z.B. der Weltbank). Die Teil-
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nehmer sollen darüber hinaus im Rahmen der Seminare Projekterfahrungen sammeln 
können, die für ihre weiteren beruflichen Werdegang wichtig sind, in dem die Anwen-
dung theoretischer und methodischer Kenntnisse auf praktische Fragestellungen der 
Entwicklungspolitik eingeübt und kritisch reflektiert wird.  

Zu erbringende Leistungen Klausur der Vorlesung, Hausarbeit, Referat und mündliche Mitarbeit  
Modulnote Note der Klausur (4/9) und der Seminarleistungen (5/9) 
 
 
Modul: MA-061 Computergestützte Datenanalyse und Multivariate Statistik  
 
Modultitel MA-061: Computergestützte Datenanalyse und Multivariate Statistik 
Anzahl der LP 9 
Anzahl der SWS 5 
Veranstaltungstypen Vorlesung (8 LP, 4 SWS), Übung  (1 LP, 1 SWS) 

 
Angebotsturnus Verteilt über 2 Semester alle zwei Jahre 

 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 
 

Inhaltsbeschreibung des 
Moduls 

Vergleich verschiedener Programmtypen und Programme 
Einarbeitung in drei Programme Excel, SPSS, XploRe oder R 
Explorative Datenanalyse 
Einsatz bekannter Methoden 
Programmierung von eigenen Problemlösungen 
Hauptkomponentenanalyse, Faktoranalyse, Clusteranalyse, 
Multidimensionale Skalierung, Lineare Modelle, Diskriminanzanalyse  (Credit Sco-
ring), Kontingenzanalyse. 
Diese Verfahren werden aus Fragestellungen der Praxis abgeleitet und auf Wirtschafts-
daten angewendet. 

Lernziele Erlernen Statistischer Programmpakete als unerlässliches Werkzeug zur praktischen 
Durchführung statistischer Analysen.  
Entwicklung der Fähigkeit zur  Wahl eines dem jeweiligen Problem angemessenen 
Werkzeuges und seine Handhabung. 
Beherrschung von Methoden, die für die jeweilige Fragestellung relevante Informatio-
nen aus gegebenen, typischerweise multivariaten Daten herausfiltern. 

Zu erbringende Leistungen 2 Klausuren (eine je Semester, jeweils 4 LP) 
Modulnote Durchschnittsnote der beiden Klausurarbeiten 
 
 
Modul: MA-062  Operations Research 
 
Modultitel MA-062:  Operations Research 
Zahl der LP 9 
Anzahl der SWS 5 
Angebotsturnus 2 aufeinander folgende Sommersemester 
Veranstaltungstypen, aus 
denen sich das Modul zu-
sammensetzt 

Vorlesung (8 LP, 3 SWS)  
Übungen (1 LP, 2 SWS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 

Inhaltsbeschreibung des 
Moduls 

Linear Programming und Anwendungen 
Dynamische Optimierung und Anwendungen 
Graphentheorie und Anwendung auf deterministische und stochastische Netzpläne 
Stochastische Prozesse und Anwendungen 
Simulation stochastischer Basismodelle des Operations Research 
Elemente der Spieltheorie 

Lernziele Beherrschung von mathematischen Methoden bei der Aufstellung und Behandlung 
deterministischer und stochastischer Basismodelle des Operations Research   

Zu erbringende Leistungen Gesamtklausur 
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Modul:  MA-063 Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung u. Wirtschaftsstatistik 
 
Modultitel MA-063: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung und Wirtschaftsstatistik 
Anzahl der LP 9 
Anzahl der SWS 5 
Veranstaltungstypen Vorlesung Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (4 LP, 2 SWS) 

Vorlesung Wirtschaftsstatistik (4 LP, 2 SWS) 
Übung (1 LP, 1 SWS) 
 

Angebotsturnus Verteilt über 2 Semester alle zwei Jahre  
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 

Inhaltsbeschreibung des 
Moduls 

Grundlage der Wirtschaftsbeobachtung; 
Konsistentes Darstellungssystem über Staatsverbrauch, Investitionen, Außenhandel, 
Einkommen, Ersparnis, Bruttoinlandsprodukt 
Stabilitätspakt; 
Input-Output-Rechnung 
Vermögensrechnung 
Finanzierungsrechnung 
Arbeitsvolumenrechnung 
Satellitensysteme zu den VGR 
Systematik der Wirtschaftsstatistik 
Statistik des verarbeitenden Gewerbes 

Lernziele Erkennen und Verstehen der VGR als Bindeglied zwischen Volkswirtschaftstheorie und 
empirischer Wirtschaftsforschung. Erlernen des Umgangs mit den Daten der Wirt-
schaftsstatistik als Grundlage der Wirtschaftsbeobachtung 
 

Zu erbringende Leistungen 2 Klausuren 
Modulnote Durchschnitt aus beiden Klausurnoten 
 
 
Modul: MA-070 Informations-, Innovations- und Technologiepolitik 
 
Modultitel MA-070: Informations-, Innovations- und Technologiepolitik 
Anzahl der LP 9 
Anzahl der SWS 4 
Veranstaltungstypen V mit 2 SWS = 4 LP; S mit 2 SWS = 5 LP oder FÜ mit 2 SWS = 5 LP 
Angebotsturnus 3- semestrig 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

MA-032 

Inhaltsbeschreibung des 
Moduls 

Ökonomische Theorien des Wandels, der Innovation- und Imitationsprozesse; mikro-
ökonomische und betriebswirtschaftliche Fundierung; Schockanalysen mit Marktein- 
und -austritten; moderne endogene Wachstumstheorien; internationale Übertragung von 
neuen Technologien und Humankapital durch Handel, Migration und Lizenzen/Patente; 
Schutz des geistigen Eigentums (Intellectual Property-Rights) und gewerblicher Recht 
und Marken (WTO usw.); gesamtwirtschaftliches Risikomanagement; Wirtschaftspoli-
tische Ordnungs- und Prozesspolitiken. 

Lernziele Vertiefte Erkenntnis, dass anhaltendes Wachstum und Einkommen nur über einen stän-
digen gesamtwirtschaftlichen Wandel (von Technologie, Humankapital, sektoralen 
Strukturen usw.) erfolgen und dass ein entsprechend sich zunehmend intensivierender 
internationaler Wettbewerb besteht; Gestaltungs- und Urteilfähigkeit diesbezüglich 
entsprechender nationaler und internationaler Politikmaßnahmen; Fähigkeit Wissen aus 
verschiedenen Modulen (hier insbes. MA-032, -031) und Studiengängen  (bspw. aus 
einem BA- oder MA- in Betriebswirtschaftslehre und/oder Politikwissenschaft) inter-
disziplinär, kreativ und gesamtwirtschaftlich strukturiert zu verbinden. 

Zu erbringende Leistungen Vorlesung: Klausur, 
Seminar:    Hausarbeit und Referat/Teilnahme (Gewichte: 0,8 und 0,2) 
F-Übung:   Klausur (0,7), Kurzreferat, Thesenpapier usw. (0,3)  

Modulnote Note der V (Gewicht: 4/9), Note des S oder der F-Übung (Gewicht: 5/9) 
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Modul:   MA-071 Europäische Integrations- und Transformationspolitik 
 
Modultitel MA-071: Europäische Integrations- und Transformationspolitik 
Anzahl der LP 9 
Anzahl der SWS 4 
Veranstaltungstypen V mit 2 SWS = 4 LP; S mit 2 SWS = 5 LP oder FÜ mit 2 SWS = 5 LP 
Angebotsturnus 3- semestrig 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

MA-300 sowie ein weiteres Modul aus dem Pflicht- oder Wahlbereich  

Inhaltsbeschreibung des 
Moduls 

Effekte der Integration von Güter- und Faktormärkten, von Direktinvestitionen und 
Freizügigkeit (die sog. 4 Freiheiten); Sequenzen von Transformation, Wandel und 
Anpassung; endogene wirtschaftliche Integration und politische Finalkonzepte von 
Integration. 

Lernziele Vertiefte Kenntnisse der historischen Integrationsprozesse und Integrationskonzepte in 
Europa (über die EWG bis zu einer europäischen Verfassung) und weltweit (über die 
Havanna-Charta bis zur WTO usw.). Eine hier entstehende oder verstärkte Motivation 
und Neigung kombiniert dieses Modul gemäß der indiviuellen Zielsetzung mit den 
Modulen  MA-300 und MA-030 (Monetäre Ausrichtung) oder MA-031 und MA-032 
(Bildungs- und Arbeitsmarktorientierung) oder MA-032 und MA-070 (Wachstums- 
und Nachhaltigkeitsorientierung) bei entsprechender interdisziplinärer Verbindung mit 
Studiengängen wie bspw. der Politik- Verwaltungswissenschaft. 

Zu erbringende Leistungen Vorlesung: Klausur, 
Seminar:    Hausarbeit und Referat/Teilnahme (Gewichte: 0,8 und 0,2) 
F-Übung:   Klausur (0,7), Kurzreferat, Thesenpapier usw. (0,3)  

Modulnote Note der V (Gewicht: 4/9), Note des S oder der F-Übung (Gewicht: 5/9) 
 
 
 
1.2.3. Forschungsbereich: 
 
 
Modul: MA-FK-100 Wirtschaftspolitik  
 
Modultitel MA-FK-100: Wirtschaftspolitik  

 
Anzahl der LP 9 
Anzahl der SWS 4 
Veranstaltungstypen Kolloquium 4 LP (2 SWS) 

Forschungsseminar 5 LP (2 SWS) 
Angebotsturnus Jährlich 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

Erfolgreiche Teilnahme an MA-100, MA-010  
 

Inhaltsbeschreibung des 
Moduls 

Vertiefte Bearbeitung ausgewählter Themen aus der Wirtschaftspolitik; 
Stand und Weiterentwicklung neuer theoretischer Methoden; Diskussion  neuester 
empirischer Untersuchungen sowie eigene Anwendung neuester  Methoden auf aktuelle 
Fragen der praktischen Wirtschaftspolitik (aus wissenschaftlicher Sicht, aber auch als 
Grundlage einer Politikberatung); das Spektrum reicht dabei von Fragen der Wirt-
schafts- und Wettbewerbsordnung über solche der Struktur- , Technologie- und Indust-
riepolitik bis hin zur Agrar-, Verkehrs-, Energie- und Telekommunikationspolitik sowie 
Netzökonomik. 
 

Lernziele Entwicklung der Fähigkeit zur selbständigen Forschung auf dem Gebiet der theoreti-
schen und praktischen Wirtschaftspolitik, 
Vorbereitung und Begleitung der Masterarbeit 

Zu erbringende Leistungen FS: Forschungsarbeit und Disputation (Gewichte: 0,8 und 0,2) 
Modulnote Note des Forschungsseminars 
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Modul: MA-FK-200 Internationale und regionale Mikroökonomik 
 
Modultitel MA-FK-200 Internationale und regionale Mikroökonomik 
Anzahl der LP 9 
Anzahl der SWS 4 
Veranstaltungstypen K mit  4 LP (2 SWS) und FS mit 5 LP (2 SWS) 
Angebotsturnus jährlich (2-semestrig) 
Voraussetzung für  
die Teilnahme 

3 Module mit Hausarbeit 

Inhaltsbeschreibung 
des Moduls 

Neue Erklärungen ökonomischer Prozesse im internationalen, interregionalen und intrare-
gionalen Kontext 

Lernziel Erforschung von Ursachen und Gründen internationaler, interregionaler und intraregionaler 
Standorte und Handelsströme 

zu erbringende  
Leistung 

FS: Forschungsarbeit und Disputation  

Modulnote Note FS 
 
Modul:  MA-FK-300 Ausgewählte Internationale Makroökonomik  
 
Modultitel MA-FK-300: Internationale Makroökonomik 
Anzahl der LP 9 
Anzahl der SWS 4 
Veranstaltungstypen K mit  4 LP (2 SWS) und FS mit 5 LP (2 SWS) 
Angebotsturnus Jährlich 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

3 MA-Module mit angefertigten Hausarbeiten 
 

Inhaltsbeschreibung des 
Moduls 

Es werden aktuelle Forschungsaktivitäten (primär des Lehrstuhls) insbes. aus den 
Bereichen der Module MA-300; MA-030, -031, -032. -070 und -071 dargestellt, disku-
tiert und evaluiert; es werden  MA-Arbeiten vorbereitet, diskutiert und verteidigt.   

Lernziele Befähigung zur Mitarbeit an der aktuellen Forschung (u.a. der Mitarbeiter/innen des 
Lehrstuhls und damit auch deren Förderung als Nachwuchswissenschaftler/innen). 
Befähigung zu eigener wissenschaftlicher Forschung.  Präsentation der ersten eigenen 
Forschungsaktivitäten. Motivation zu einer Promotion bzw. weiteren Graduierung 
bzw. zu einer aktiven forschungs- bzw.  wissenschaftsorientierten internationalen Tä-
tigkeit.  

Zu erbringende Leistungen FS: Forschungsarbeit und Disputation/ Teilnahme (Gewichte: 0,8 und 0,2) 
Modulnote Note des FS 
 
Modul: MA-FK-400 Finanzwissenschaft 
 
Modultitel MA-FK-400 Finanzwissenschaft 
Anzahl der LP 9 
Anzahl der SWS 4 
Veranstaltungstypen Kolloquium WS 4 LP (2SWS) 

Forschungsseminar im SS 5 LP (2SWS)  
Angebotsturnus Jährlich    
Voraussetzung für  
die Teilnahme 

Gute Studienleistungen in mindestens zwei Modulen des Bereiches Finanzwissenschaft 

Inhaltsbeschreibung 
des Moduls 

Kolloquium: 
ausgewählte Themen der Finanzwissenschaft in Anlehnung an die Forschungstätigkeit des 
Lehrstuhls 
Forschungsseminar: 
ausgewählte Themen der Finanzwissenschaft in Anlehnung an die Forschungstätigkeit des 
Lehrstuhls 

Lernziel In diesen Veranstaltungen bearbeiten die Studierenden  selbstständig Forschungsvorhaben 
bzw. stellen diese zur Diskussion. 

zu erbringende  
Leistung 

Kolloquium: Referat (0,70) und aktive Teilnahme (0,30)  
F-Seminar: Thesenpapier (0,40), Referat (0,30) und aktive Teilnahme (0,30) 

Modulnote Arithmetisches Mittel aus Note des K (4/9) und des FS (5/9) 
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Modul: MA-FK-500 Theorie und Politik der Internationalen Wirtschaftsbeziehungen 
 
Modultitel MA-FK-500: Theorie und Politik der Internationalen Wirtschaftsbeziehungen 

(Theories and Policies of International and Development Economics) 
Anzahl der LP 9 
Anzahl der SWS 4 
Veranstaltungstypen Kolloquium (2 SWS, 4 LP) und Forschungsseminar (2 SWS, 5 LP) 
Angebotsturnus i.d.R. jährlich 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

Besuch der Veranstaltungen der Module MA-050 (Internationale Wirtschaftsbeziehun-
gen II). MA-051 (Entwicklungstheorie) und MA-052 (Entwicklungspolitik) 
Beherrschung der englischen Sprache in Wort und Schrift, da die Veranstaltungen al-
ternierend in deutsch und englisch abgehalten werden. 

Inhaltsbeschreibung des 
Moduls 

Die Veranstaltungen dieses Moduls soll die Teilnehmer anhand konkreter Themenstel-
lungen an den Stand der internationalen Forschung heranführen. Die Themenstellungen 
ändern sich in Abhängigkeit von den aktuellen Entwicklungen, den sich ändernden  
Forschungsinteressen der beteiligten Lehrstühle und natürlich den Interessen der Teil-
nehmer, die an der thematischen Gestaltung der Veranstaltungen teilnehmen. Durch die 
Mitwirkung am Forschungsseminar sollen die Teilnehmer auch aktiv an der For-
schungsarbeit der HSL und Doktoranden beteiligt werden. Das Kolloquium dient dar-
über hinaus den Studenten des Masterstudiengangs als Ort, um in regelmäßigen Ab-
ständen die Zwischenergebnisse der Masterarbeit vorzustellen und  zu diskutieren. Die 
Resultate der Masterarbeiten werden i.d.R. vergleichbar einer Disputation im Rahmen 
eines Kolloquiums präsentiert und diskutiert. 

Lernziele Die Veranstaltungen des Moduls vertiefen die Kenntnisse der Teilnehmer über das 
jeweilige Spezialthema. Sie dienen darüber hinaus der Vorbereitung auf die Masterar-
beit, in dem die Durchführung eigenverantworteter Forschung betreut und angeleitet 
wird. Die Studenten sollen in den Veranstaltungen dieses Moduls den "letzten Schliff" 
erhalten, um theoretisch/praktische Fragestellungen methodisch reflektieren und bear-
beiten zu können. Darüber hinaus sollen die Teilnehmer dazu angeleitet werden, die 
Ergebnisse ihrer Masterarbeit in professioneller Manier möglichst in Englisch zu prä-
sentieren.  

Zu erbringende Leistungen Seminararbeit, Referat und mündliche Mitarbeit an allen Sitzungen, Präsentation der 
eigenen Forschungsresultate und Aussprache  

Modulnote Note der Seminarleistungen (5/9) und des Kolloquiums (4/9) 
 
 
Modul: MA-FK-600 Statistik/Ökonometrie  
 
Modultitel MA-FK-600: Statistik/Ökonometrie  
Anzahl der LP 9 
Anzahl der SWS 4 
Veranstaltungstypen Forschungsseminar 5 LP (2 SWS) 

Kolloquium 4 LP (2 SWS) 
Angebotsturnus Jährlich 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

Teilnahme an MA-600  
 

Inhaltsbeschreibung des 
Moduls 

Vertiefte Bearbeitung ausgewählter Themen aus Ökonometrie und Statistik, insbeson-
dere: 
Darstellung und Weiterentwicklung neuester Methoden 

Anwendung neuester Methoden auf aktuelle praktische Fragestellungen. 
Lernziele Entwicklung der Fähigkeit zur selbständigen Forschung auf dem Gebiet von Statistik 

und Ökonometrie 
Vorbereitung und Begleitung der Masterarbeit 

Zu erbringende Leistungen Seminararbeit, Kolloquiumsreferat 
Modulnote Arithmetischer Durchschnitt aus den Noten für Seminararbeit und Kolloquiumsreferat 
 
 


